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N i e gegenwärtige Abhandlung istzunachsidurch eine 
Recherche veranlaßt worden, die der Verfasser bald 
nach seiner Anheroknnft über das Vormundschafts-
2̂ esei< bey den hiesigen llniversitatS-Gerichten anzu-
stellen hatte. Indem er genöthigt war, dieVerhand-
lnligen lnii dein Gese/;e zu dergleichen, führte ihn die 
Vergleichung auf das Studium des Gesetzes selbst; 
das Studium wurde immer tiefer und tiefer, je mehr 
er in dem alten Gesetze faud, was seinen Ideen über 
ein gut eingerichtetes Vormundschaft - Wesen zu
sagte, und er schrieb endlich seine Gedanken über den 
Geist des Gesetzes nieder. 

Das Niedergeschriebene dürfte indeß wohl eben 
so gut, als so vieles andere, was der Verfasser bey 
seinen mannigfaltigen Studien aufgesetzt hat, der 
Vergessenheit überlassen geblieben seyn, besonders 
da eS einem Rechte gi l t , welches hier seine eigene 
Nominal - Professur hat, und den Verfasser nichts 
weiter kümmert, als daß er es wenigstens anch wissen 
mnsi, wenn ihn nicht seine Freunde angeregt hatten, 
das Resultat seiner Untersuchungen dem Publirnm 
niilzntheisen, sen es auch nur um zu erfahren, wie 
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cili deutscher Gelehrter daS hier geltende Recht nehme 
und verstehe — also der Seltenheit wegen. 

Der Verfasser muß also recht srhr bitten, seiner 
Schrift keine besonderen Zwecke zu unterlegen, oder 
zu glauben, er setze darin auch nur irgend einen 
Werth. Es ist eine bloße Vergnügens-Arbeit, wo« 
durch der Verfasser etwa höchstens noch beweisen 
möchte, daß er es auch nicht daran fehlen lasse, sich 
mit dem hiesigen Prooinzialrecht bekannt zu machen, 
und nicht bey seinem römischen und germanischen 
Rechte, worauf er berufen worden, stehen bleibe. 

Hatte sich der Verfasser einmal bestimmen lassen, 
seine über die Schwedische Vormünder - Ordnung 
niedergeschriebenen Gedanken dem Publicum mihi,-
theilen, so schien es ihm nun auch gewissermaaßen 
unerläßlich, das Vcrhaltniß dieses Gesetzes zn dem 
übrigen Lwländischen Vormnndschnfts-Recht zn un
tersuchen. Es ist wohl möglich, daß seine Ansichten 
hier noch mehr als bey der Schwedischen Vormünder-
Ordnug selbst oon dem Gangbaren abweichen. Es 
sollte aber auch den Verfasser bey seiner Untersuchung 
überall uicht kümmern, wie sich das Ding etwa in 
der jetzigen Anwendung gestaltet, sondern wie eS sich 
geschichtlich und in der Succession der Gesetze htttte 
bilden und gestalten müssen. 



I. 

G e i s t 
der 

Schwedischen Vormünder-Ordnung 
vom I 7 t e n März 1669. 

§. i . D ie Quellen der Schwedischen Vormünder-
Ordnung vom 17. März 1669, aus welchen solche 
auch nur allein richtig erklärt werden kann, sind 1) 
das ältereSchwedischeRecht a., 2)derSach-
sen-Spiege lb . , 3) dasRömisch- Iust in ian i -
sche Rechte. Aus dem angegebene« Quellen ist 
indeß bep der Abfassung des Gesetzes nicht blos ge
schöpft und das Geschöpfte zu einem selbstständigen 
Ganzen verschmolzen worden; vielmchr sind sie 
diese Quellen selbst hier meistens nur verbunden, 
und mit Vorbehalt des Zurückgehens auf sie, 
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in einer eigcnthümlichen Wechselwirkung 
gesetzt worden, 

a) Man kann das Schwedische Recht, eben so 
wie das Germanische, in das altere, 
m i t t l e r e und neuere eintheilen, nur ver
steht es sich von selbst, daß die Perioden hier 
anders gewählt seyn wollen. 

I. Zum altereu Schwedischen Recht zahle ich 
die Nechtsgcwohnheiten der verschiedenen Völkersiäm-
me, die einst Schweden bewohnten, und welche spä
terhin schriftlich aufgezeichnet wurden. 

Das Westgothische Gesetz (Westgötha-
Lagh, auch Lumvs lagh genannt) wird für das 
älteste dieser Aufzeichnungen gehalten, und soll 
schon im zehnten Jahrhundert von einem gewissen 
Lumber zu Stande gebracht worden seun. S«ch. 
O/. A«/>^,i//,H l lo gnt i l f . 'Wt. 'Ztßot l i icar . 
I«gi ' lo l ' i5 . ^p8l,l. 1769. ^. Georg S t i c r n -
Helm stellte es zuerst aus dem tönigl. Archive zu 
Stockholm in seiner Altgochischcn Sprache, Steck
holm 166z, ans Licht, und O l a v Rudbcck be
sorgte die neuere Ausgabe, welche ohne den gothischen 
Text in der Lateinischen Ucbersctzung des Loccc-
n ius , mit Lunds Vorrede und Anmerkungen, un
ter dem Titel: I,<?Zum VVeZ tZo t l i i co run , i n 
6 u i o n i a ü b e r ; t^uom ex O a t n i c u i n la> 
t i n u m v o r l i t /<?. />l)ocs/?/^F, u l t e r i a r i b u z 
n o t l i l i ? «t Änilngcl v e r z i o u i b u « i l i u g t r a -
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üt>t>/v'«,?, I^pzul. »692, erschiön. So sehr ich auch 
die Zusätze von Lund schätze, so halte ich doch die 
Locceniussche Uebersetzung für nicht durchaus 
treu, und wer das Gesetz ganz kennen lernen wlll, 
wird es wohl in der Ursprache studiren müssen. 

Für die zwepte Sammlung in der Ordnung 
hält man das Uppländische Gesetz (Upplands-
lagben), von welchem ein gewisser V iper S p a a 
(nicht S p a ) , den man unter König I n g e I. im 
zwölften Jahrhundert setzt, derVerfasser gewesen seyn 
soll. (Sich, Rühs Geschichte Schwedens, I. 
B. S. 250.) Ausgemacht ist, daß unter B i r g e r s 
Minderjährigkeit im Jahr 1295, von den verständig
sten Männern des Landes, unter des Laghmanns 
T i u n d a l u n d B i r g e r s Petersohns Aufsicht 
eine Revision veranstaltet worden. Der alte Text 
wurde, Steckholm 1607, auf Befehl K a r l s IX. 
gedruckt, und hernach auch von Loccenius ins 
Lateinische übersetzt, auch mit Lunds Anmerkungen 
von OlausRudbeck unter dem Titel: 5 u 5 v s , 
tu« D ^ l g n ä i c u m quo l l Ü i r g s r u 5 HIaZni 
l i l i u s ä u i o n u m ( ^ o t N o r u m q u s rsx 2nu . 
( ^ I i r i g t i 1295 r s c o Z n o v i t , ot 3 8 u i o n i -
co i n I Z t i n u m t r 2 N 8 t u I i t / o . Policen/«.?, 
j ux r 2 v e r n a c u l i l ü o ä i c i « c I 5 t i K H t i o r s l n 
s<I i t ic ,nsru, uo t i 5 Z n i m a ^ v e r g i o u i b u s 
«t p r o l ^ Z o m . l i o l l a t i o n e m c^ugnllam 

v 
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l o ^ u m v s t e r u m <3otl, i earunn St Or«e»-
«a rum i m p r i m i « ^ t t i c a r u i n c o n t i nen» 
t i l )U8 i l l u 5 t r 2 v i t t^ i^ . /)«/lc//«H, et «cl i l l . 
O/. ^ssi/t/i>et?/i'«5^ I1p5Äl. 1700, herausgegeben. 
D-e Vergleichung mit der Grieck)ischen Gesetzgebung 
hätte wegbleiben können; die Übersetzung ist getreuer 
als die vorhin gedachte, was wohl sehr natürlich zu« 
geht, indem der Uebersetzer hier der Sprache viel 
mächtiger war. Obgleich I h r e ( c l s <: 2 u 5 i 5 l i d l , 
ra r . §. ,2.) das Buch zu den seltenen zählt, weil 
der größte Theil der Auflage bey einer Feuersbrunst 
ein Raub der Flammen geworden, so ist es doch wirk
lich so selten nicht: in mehreren deutschen Bibliothe
ken, sogar in P rag und Wien befinden sich Exem
plare davon. 

Wann die Rechtsgewohnheiten der übrigen Völ
kerstämme, welche theils A. Ackermann, theils 
I o h . H a d o rp, unter den Titeln: „Westmanna-
Lagbock,' Südermanna - Laghen, B iarko-
Laghen, Ostgo tha-Lagh, Goth lands-Lag-
hen" :c., von 1609 — 1688 Stockholm successiv 
serausgegeben haben, gesammlet worden, und welche 
die angeblichen Urheber dieser Sammlungen sjnd, 
kann man aus His tor is t B e s c r i f n i n g om 
S w e r i g e s Lanstaps Lagh :c. Stockholm 
1776, am besten entnehmen. Goth lands-Lag-
hen hat kürzlich Schi lden er (unter dem Titel: 
Gu ta -Lagh , d.i. d e r I n s e l G o t h l a n d a l tes 
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Rechts buch. I n der Ursprache und nun 
wieder aufgefundenen altdeutschen Ue-
bersetzung, nebst Anmerkungen, Greifswald 
1818) von neuem herausgegeben. Ich bemerkedlos, 
daß außer Westgotha-Lagh, nur Ostgorha-
Lagh oder Goth lands-Laqhcn gothisa)en 
Ursprungs sind, die andern sind on'^in. ämulnc. 
Die Rechtsgewehnhelten sind in den Hauptpunkten, 
in Vepden Branchen der Schwedischen Legislation, 
gar sehr von einander abweichend. 

Die von dem Buchdrucker Meurer , unter dem 
Titel: „Swerickes Ricks Laghböcker" :c. 
Stocks). 1666 F., veranstaltete Sammlung, enthält 
zwar auch mehrere der bisher gedachten alten Gesetz
bücher, aber ist zum Theil höchst incorrect gedruckt. 

I I . Mit der Entstehung der Städte entstanden 
in Schweden, wie in dem übrigen Europa, nicht nur 
Stadtrechte, sondern es bildeten sich auch durch 
Rechtsgewohnheiten und Prajudicien derLaghmanner, 
und als Zusätze zu den alten oben erwähnten Gesetzen, 
und mit ihnen zusammen Land» oder Prov ln -
zial-Rechte aus. 

Von den Stadtrcchten ist unstreitig das wich
tigste das — wohl auch die mater aller Schwedischen 
Stadtrechte — W i s b p e r Stadtrecht, welches 
mit dem Urtext und der Uebersetzung zusammen von 
I o h . Hagedorp, unter dem Titel: „ W i s b y 
S tadz -Lagh paa Go th land so som den 
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ferne Tiiden och su dan of Swenska Ko< 
ningarochRegentarKön.MagnoLaduläs-
Kor.Byrger, Hcrt ig Erich, Hertig Walde-
mar och Kön. Magno Erichson Stadgat, 
Forbüttens och Stadtfästar." Stockholm 
166) und ibt>8 F., edirt worden ist. Man sehe 
über seine Uebereinstimmung mit dem alten lübschen 
Recht AanF-o <3l? V v ß a l i n i l ) . Iuoe<:en5 «. 
conc:arcl»nt. j u r . Iubec«u«. cum 8uoc»-
n o, und seinen Gebrauch auch in Livland undUeber« 
gang in die Rigaischcn Statuten, GadebuschVer-
such in Livländischer Geschichte U.Rechts-
gelehrsamkei.t I I . B. 

Mit der Entstehung der Stadt« und Landrechte 
beginne ich die Periode des mittleren Schwedischen 
Rechts, denn jetzt gestaltete sich alles anders. Von 
den Landrechten würde man sich nur dann erst 
eine völlig klare Vorstellung machen können, wenn 
man die Privatsammlungen aus dieser Zeit, die so
genannten Legisterien hätte, welche gewiß mit 
den deutschen Privatsammlungen odcr Provinzialrech-
ten aus der mittleren Zeit übereinstimmen. Es gab 
hiernächst auch ein Neichs-Legisterium oder 
Privatsammlung allerGe setze und lönigl . 
Verordnungen, welche das Ganze angingen, 
und worin auch wohl dieAllgemeine oder Reichs-
Gewohnheilen zusamnn den Präjudicien in 
höchster Instanz verzeichnet standen. Dies Le: 
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gisierium, welches wir auch nicht weiter kennen, als 
daß es erisiine, ist darum merkwürdig, weil es als 
die Quelle der nun folgenden Schwedischen Legisla
tion zu betrachten ist. 

König Magnus Erichson nemlich ließ 1347 
ein allgemeines Gesetzbuch (Almen Swerickes 
Lagbock) anfertigen, dessen wahre Eigenschaft schon 
aus der demselben zu Theil gewordenen Benennung: 
„Mede l -Lagh" , hervorgeht. Es sollten dadurch 
keincsweg<s die Stadt - und Land «Rechte verdrangt 
werden, die sich entweder schon gebildet hatten oder 
noch in der Bildung begriffen waren: das Gesetzbuch 
sollte blos in die Mitte zwischen den fremden und sta
tutarischen Rechten treten, wo die letzteren schwiegen, 
zugleich diese erganzen und ihre Verschiedenheiten wo 
möglich heben. König Christo pH er ließ dasselbe 
revidiren, und durch den gelehrten Prälaten N ie l s 
Regina ldson in die Gestalt bringen, in welcher 
es von Reg ina ld Ingemundso, , hernach im 

'Jahre 1481 ins Lateinische überseht und von Mes
sen ins, Stockholm 16144., edin worden ist. Das 
Gesetzbuch soll, wie aus dem Publications-Patent 
mit dürren Worten hervorgeht, „blos das gemein
rechtliche Schwedens, sowohl für Stadt als Land 
geben, unbeschadet der besonderen Rechte des Adels, 
und der Geistlichkeit Privilegien, und der Rechte, 
welche in dem Corpore jur« enthalten sind" (d. h. 
der weiter unten vorkommenden Subsidiär-Rechte 
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Schwedens). Es läßt sich leicht erklären, wie es ge< 
n^mt sel), wenn zugleich verordnet wird, daß neben 
dem revidirten Gesetzbuch kein anderes in den Gerich
ten angeführt werden soll. I n Schweden herrschte 
de: i.eit noch eine größere Verwirrung des Rechts als 
in Deutschland, und man nahm es sich gar nicht übel, 
«lserley fremdes Gut neben den Einheimischen zu be
nutzen, auch wohl auf das alte verabschiedete Leg«, 
sterium zu recurrircn. 

Es hat seine volle Richtigkeit, was Dreyer , 
B e y t r ä g e zur Nordischen Nechtsgclahrt-
heit, S . 92, behauptet, daß dieses Christo pH er-
sch e Gesetzbuch denjenigen Schwedischen Landrechten 
(3ands-Laghen) zur Grundlage gedient habe, 
welche K a r l IX. im Jahr 1603 verfassen lassen. 
Aber es hätte von ihm bemerkt werden sollen, daß 
es eben so gut dem von Gustav Adolph ib i8 ver-
faßten und vublicinen Stadtrechten (S tadys-Lagh) 
zum Grunde gelegt worden. Bekanntlich haben sol
che Loccenius in lateinischer Sprache, Stockholm 
1672 F. (2 abges. Bande), und Abraham so n in 
deutscher Sprache, Leipz. und Frankfurt 1709 4. 
(gleichfalls in zwey abgesonderten Banden), drucken 
lassen, und mit Anmerkungen versehen — unsere be
kannte öands lagh und S t a d t z l a g b , von wel
cher man behauptet, daß nur die Anmerkungen in den 
Livländischcn Gerichten, und auch diese nur mit gro
ßer Beschränkung gelten, eine Behauptung dieHetzel 



in seineu G r u n d l i n i e n des l i o l änd . C i v i l -
Prozesses, Vorw. S . V I I I , mit nicht unwichtigen 
Gründen angefochten hat. 

I I I . Zum neueren Schwedischen Recht zähle 
ich das von Honig Fr ieder ich im Jahr 1734 pu-
blicirte Swe r i ges Rickes-Lag (gedruckt Stock
holm 1736 bep Hartwig Gerten), welches Christ. 
Kön ig , Stockholm 174z 4., in einer lateinischen 
Uebersetzung herausgegeben bat (eine deutsche aver 
unvollendete Ucbersetzung erwähnt Gadebusch 
L i v l . B i b l . Th. 3, S . 8), und die diesem Gesetz, 
buche folgenden neueren Gesetze. Sie interessiren uns 
gar nicht und werden daher hier mit Stillschweigen 
übergangen. Mebreres hier gleichfalls übergangene, 
so wie die Literatur des Schwedischen Rechts, findet 
man bep D r e y e r a. a. O. und in seiner D i K l i o -
t k « c » j u r i g s u e o n . O o r K i c . , in Koppe's 
Jur is t isch. Magaz in , 2. Jahrg. S . 197 folg. 

Ich bemerke nur noch zum Schluße: das gründ» 
liche Studium des älteren Schweden-Rechts dürfte 

> wohl für das richtige Verstehen und Anwenden des 
Livländischen Provinzial-Rechts Schwedischen Ur
sprungs unerläßlich seyn. 

b) Der Sachsen-Spiegel ist in der Ordnung 
die zweyte Quelle der Vormünder-Ordnung: 
man mögte fast behaupten, in mehreren Be
stimmungen die erste und einzige. Wie der 
Sachsen - Spiegel nach Schweden kam, ist sehr 
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leicht zu begreifen, wenn man weiß, wie viele 
Theilnahmc die Sammlung nicht blos in 
Deutschland, sondern auch Auswärts fand, 
und wie weit sie sich überall verbreitet hat. I n 
Schweden war der Adel noch mehr als in 
Deutschland dabev interessirt, daß das Römi
sche Recht nicht das Uebergewicht erhielt: machte 
die Dürftigkeit der einheimischen Gesetzgebung 
den Recurs zu einem fremden subsidiarischen 
Rechte nöchig, so lag der Sachsen «Spiegel 
doch viel naher als das Römische Recht; an 
Gelegenheit, Bekanntschaft mit ihm zu machen, 
fehlte es doch auch wahrlich nicht. Ich muß 
sogar behaupten, der Concipicnt der Vormün
der - Ordnung habe außer dem Sachsen - Spiegel 
noch andere Quellen des mittleren germanischen 
Rechts gekannt und benutzt, z. B. das Magde- ' 
burgische Recht. 

«) Das Römisch-Iustinianische Recht ist 
schon sehr früh nach Schweden vorgedrungen. 
Bereits in der Zeit Magnus Ladu läs 
kommt eine sehr wichtige Anwendung davon in 
den Gerichten vor (/^aF-e^b,^ äwea-K i» 
K.S5 N l 5 t a r . I I , p. 58l). Es war dem I n 
teresse der Könige zu günstig, als daß sie dessen 
Verbreitung nicht hätten unterstützen sollen. 
So erhielt es sich fortdauernd im großen An
sehen, obgleich die Päbsie es späterhin nur als 



l 5 

eine Ergänzung und Hülfsquelle des geistlichen 
Rechts betrachtet wissen wollten, und der Adel 
ihm auch hier zuwider war. Weder die M e-
del lagh, noch Königs Cbristopher "Gesetz, 
buch hatten die Abschaffung desselben zum 
Zweck, wie oben Not. 3) ausgeführt worden ist. 
Das Römische Recht ist eine wichtige Quelle 
mehrerer Schwedischen Gesetze aus der frühe« 
rcnZeit, wie von Ne t t e l b l a ln seiner l ' t ie» 
Ulis romInc» s u e c i c g sehr gründlich ge-
zeigt hat, und namentlich unserer Vormünder» 
Ordnung, wie schon die bloße Ansicht derselben 
lehrt. I n der neuesten Zrit ist freylich das 
Ansehen des Römischen Rechts in Schweden 
gar sehr gesunken, doch wird es noch immer als 
raizau 6crito betrachtet. Woher Herr Span
genberg (E in l e i t . in dasRöm. Jus t in . 
Gesetzbuch lc. Hannov. 1817, S . 110) die 
Neuigkeit hat, daß sich in Schweden überall 
keine Spur der Anwendung des Römischen 
Rechts finde, ist schwer zu begreifen. 

Das Römische Recht ist unstreitig die reich) 
haltigste Quelle der Vormünder »Ordnung, und 
doch ist diese Quelle den beyden andern Quelle»-
nachgesetzt worden, weil sie in einem unterg? 
geordneten Verhältnisse steht. 

§. 2. Das alte Gesetz gehöre nemlich in die Klasse 
^er sogenannten verbindenden und d i r ig i ren? 
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den Gesetzgebung zugleich, und kann in so fern der 
peinlichen Gerichts-Ordnung des Deutschen Kaisers 
Car l s V. zur Seite gestellt werden. Es gab eine 
Zeit in Europa, wo das Eindringen des Römischen 
Rechts die einheimischen Rechtsverhältnisse gar sehr 
gestöbrt hatte, und wo über diese Stöhrung nicht 
b!os die größte Ungewißheit des Rechts, sondern auch 
völlige richterliche Willtühr eingetretreten war. Zu 
einer unrer solchen Umstanden dazwischentretenden 
förmlichen neuen Gesetzdung hatte man derzeit ent
weder noch keine Lust oder noch keinen Muth, auch 
mogte sie oft die Klugheit widerrachen: man ließ es 
daher bcv Gesetzen bewenden, wodurch das Einheimi
sche mit dem Fremden unter Abänderungen, welche 
das Zeitbedürfniß postulinc, im allgemeinen zweck
mäßig verbunden und der Richter zugleich hingewiesen 
wurde, wo er entweder aus dem einen oder demandern 
weiter schöpfen, oder die bisherigen Rcchtsquellen 
ganz bep Sei.e legen sollte. Es ist der bekannte 
Character dieser Gesetzgebnng, daß tte das bisherige 
nicht vernichtet, vielmehr neben sich aufrechterhält; 
daß sie gar vieles voraus setzt und eben so vieles 
ganz übergeht; daß sie endlich nirgends geschlossen 
erscheint, als da, wo sie selbst und unabhän
g ig gesetzt hat. Wo das Letztere nicht ge
schehen ist, läßt sie sich nur auf das ein, was einer 
Regulirung bedarf; wo nemlich die Rechtsungewiß
heit am größten geworden war oder wo streng be-
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stimmt werden mnß, ob es bey dem Einheimischen 
verbleiben e.der ihn« das Fremde vorgo',ogen werden 
jo l l ; und indem sie blos leitet, läßt sie aus der Quelle, 
worauf sie hinleitet, das übergangene von selbst fin
den. Was aus cin-r solchen Gesetzgebung hervor
hebt, ist hier sehr vollständig, dort wieder höchst um 
rollständig, oft gar ganz dürftig. Wer ein Gesetz 
dieser Art aus sich selbst und so erklären wollte, wie 
man ein mehr oder weniger vollständiges, wirklich, 
was es entlehnt hat, verschmelzendes Gesetz aus un
serer Zeit erklärt, würde die gröbsten Irrchümer zu 
Schulden bringen. I n welche Irr thümer sind nicht 
die Erklärer der Pein!. Gerichts'-Ordnung Carls V . 
gefallen, weil sie den Gesichtspunet ganz verfehlten, 
von welchem hier ausgegangen werden muß. Hier 
ist der eigentliche Tummelplatz der historischen I u r i s -
prüden;, mit welcher das thörichte Zeitalter soviel 
Unfug treibt, hier kann nicht mit den gewöhnlichen 
Erklärungs-Mitteln ausgereicht werden. Denn für 
d,c in Frage stehende Gesetzgebung findet eine eigen« 
thüinlicbe Interprctanons - Weise statt. Sie besteht 
darin, daß zuvor der Rechtszustand genau ausgcmit-
telt werde, welcher derzeit vorhanden war, und zwar 
mit dem gewissen zugleich der zweifelhafte. Man 
darf aber auch noch bey dieser Ausmittelung nicht 
sieben bleiben, sondern muß zugleich untersuchen, wel
ches der ehemalige Nechtszustand war, ehe der gegen
wärtige eintrat, der die Ungewißheiten und Willkühr-

2 



l g 

lichkeiten hervorbrachte. Jetzt muß das in dem Gö
sch verbundene, einheimische und fremde Recht in der 
Idee abgesondert und jedes aus sich selbst, so fen» 
die Absicht des Gesetzgebers nicht in dcn Weg trm, 
velv.'l'.üandigt, demnächst aber beydcs, theils aus 
sich sclbO, theils aus der geschehenen Verbindung er
klärt wer?-n. Schwierig bleibt immer diese Ertla-
ru:i's-Weise, aber sie ist doch nothwendig und un-
erlaßlich, 

cl) Die Pcinl. Gerichts-Ordnung des deutsche« 
C a r l s gehört mit der Sch'.oedischcn Vormün
der-Ordnung nicht blos zu demselben Geschlecht 
der Gesetzgebung, sondern die Vormünder-
Ordnung ist auch eben so, wie sie. ein blos 
provisorisches Gesetz, zu dessen Entwcr-
fung und Publication die Stände des Reichs 
als zu einem Zcitvedürfniß ihre Einwilligung 
gegeben haben, bis durch ein förmliches Reichs
gesetz das Vormundschafts - Wesen regulirt 
werden kann. Siehe die E in le i t . zu der 
V. O. 

s) Vielleicht ist indeß der Grund dieser Gesetzge
bung auch in dcm Provisorium zu suchen. Sieh, 
die vorgeh. Note, 

j . z. Als ausgemacht kann angenommen werden, 
daß die Vormünder-Ordnung vorzugsweise 
durch das eingedrungene fremde Recht veranlaßt 
worden sey, welches den der Dürftigkeit des einhei-
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mischen Rechts, in Schweden wie allenthalben, sehr 
willkommen war, aber auch wegen des schneidenden 
Comrasies, worin es mit den einheimischen Rechts
prinzipien stand, hier die größten Unordnungen ver
anlassen mußte s). I n dem Eingange der Vormünder-
Ordnung wird von „jetziger Zei t eingerissen 
ncn Mißbrauchen" gesprochen, die abgeschafft 
werden sollen — eine Litaney, womit alle alten Ge
setze dieser Art beginnen. Die Mißbrauche bestehen 
in solchen Fallen aberimmcrdarin, daßdas nationclle, 
anstatt weiter ausgebildet zu werden, lieber ganz 
vernachlässigt wird, das Fremde nicht paßt oder 
Widerspruch findet, und sich daher alles entweder 
nach der Ccnvcnicnz oder nach der Willtühr des 
Richters macht. Dieser Z^and der Dinge ist im
mer der schlimmste, weil es so gut ist. als wenn gar 
kein Recht vorhanden wäre, und er wird am fühlbar
sten, wenn die Menschen, in deren Händen sich die 
Rechtspflege befindet, roh und unwissend zugleich sind. 

Daß das Gesetz ein verbindendes und di-
r ig i rendes zugleich ist, zeigt schon die bloße An
sicht desselben. Vaterländische und fremde Rechts-
Grundsätze werden darin mit einander in Verbindung 
gebracht. Abcr es ist hier nicht das Römische Recht 
allein, welches mit dem Schwedischen verbunden 
wird, auch dem germanischen widerfahrt die Ehre 
der Verbindung, und zwar vorzugsweise wegen der 
näheren Verwandtschaft sowohl, als weil das 
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Schwedische Recht wirklich hinsichtlich der Materie 
zu dürstig ist, als daß sich die Verbindung bewerk
stelligen ließe, ohne ein Zwischenrccht zur Hülse zu 
nehmen. V^an kann sich auch die Sache so denken, 
daß das alle Schwedenrccht und dessen neueres Hü!fs-
rcchr der Sachsen'Spiegel in Gemeinschaft, mit dem 
alteren subsiciarischen Hülfsrecht, dem Römischen 
Recht kämpften, und jetzt das Gesetz dazwischen trat, 
welches die kampfenden vereinigte, und diese Ansicht 
erscheint fast als die richtigere. Denn bey dem An
sehen, welches sich der Sachsen-Spiegel in einer ge
wissen Zeit erworben hatte, dürfte man auch bcy den 
Schweden kein Bedenken getragen haben, das so ver
wandte Recht, bey der Dürftigkeit des Einheimischen, 
nicht dlos zur Hülse zu nehmen, sondern auch dem 
schon als Hülfsrccht eingetretenen Römischen vorzu
ziehen; daß das erstcre wenigstens geschehen, liegt 
aus der Vormünder-Ordnung selbst klar am Tage. 
Der Coneipient des Gesetzes geht bald von dem alten 
Schwedenrecht, bald von dem Sachsen-Spiegel, bald 
endlich vom Römischen Recht aus. Die Mischung 
ist daher in ihrer Art ganz eigenthümlich. Ba ld ist 
das Gesetz sehr vollständig, bald aber auch wieder 
ftbr unvollständig, oft gar nur verweisend. Die 
Verweisung geschieht meist nur andeutend, bisweilen 
aber auch bestimmt, z. B . §. 5. Der Gesetzgeber 
verlangt, daß sein Gesetz allenthalben von dem Rich
ter ergänzt werde, ans der Natur der Verbindung 
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selbst und aus der anerkannten Praxis. Um also 
das Gesetz gehörig verstehen und erklaren zu tonnen, 
muß man vor allen Dingen die Prinzipien des alteren 
Schwedischen Vormundschafts-Rechts kennen — ich 
sage die Prinzipien, denn außer ihnen scheint nichts 
vorhanden gewesen zu seyn, als einige dürftige Be
stimmungen, welche man in den der Vormünder-Ord
nung vorausgehenden Gesetzen findet ß), und hier nächst 
den Zustand der Dinge zu der Zeit, als die Vormün
der-Ordnung gegeben wurde, in Betracht ziehen. 
Die Kennmiß des Sachsen-Spiegels und des Römi
schen Rechts ist gleichfalls nothwcndigc Bedingung 
der Erklärung, wird aber hier vorausgesetzt. Daß die 
Verbindung der verschiedenartigen Rechte auch gar 
sehr erwogen werden müsse, versteht sich von selbst, 

l ) Meine Ansicht über die ratio und acc«5iu I?ß« 
ist also gar sehr von der verschieden, welche 
M ü t h e l (L i vlandische Rech tsge schich
te, zur Zeit noch Manuscript) über das alte 
Gesetz aufstellte. Darnach sollte es blos die 
bisherige Gesetzgebung, insonderheit die Land-
lagh ergänzen. Ich dächte, die Dürftigkeit 
dcr Landlagh (wenigstens) wäre zu groß, als 
daß von Ergänzung die Rede ftyn können, man 
wollte denn sagen, wer einen Manschen im bloßen 
Hemde völlig kleide, ergänze nur seine 
Kleidung, 

p) Um hier ganz speziell zu gehen: I n den alten 
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(oben §. i , Note a) angegebenen Gesetzsamm
lungen findet sich in denen, welche O^i inK 
6 îa»»i<!i sind, fast gar nichts über die Tutel, 
sie gleichen ihrem Inhalte nach so ganz den Ge
setzen der alten deutschen Völker, z. V . denCa-
lischcn, Vaicrschen lc. Gesetzen. Aber in denen, 
die Gochischen Ursprungs sind, finden sich schon 
einige, wenn gleich höchstdürftige Verfügungen 
darüber. Dies darf uns um so wenig'r wun
dern, als ww sie auch in den bekannten logidug 
ViHlgatllOl-linl (<^o,v,/,^/i (^ni-j ' . jur . 
ß er l l , . p. ^36) antreffen. Bekanntlich ist 
überall das Privatrecht in der alten Gesetzge
bung sehr vernachlässigt worden. Was in der 
Medel lagh und deren Revision von Chr i 
sto pH er über dieVormundschaftvorkommt, ist 
ebenfalls nur dürftig, beweist aber übrigens 
ganz den gothischen Ursprung. Hie Dürftig
keit der Landlagh und S tad tz lag l ) ist all
gemein in diesem Punctc bekannt. Außer dem 
gab es nur noch einige wenige tonigl. Verord
nungen, z. B. über die Bestellung der Vormün
der und ihre Pflichten hinsichtlich der Vermö
gens - Verwaltung, die in der Vormünder-
Ordnung fast wörtlich aufgenommen worden 
sind. Alles übrige war dem Herkommen über
lassen. 

§. 4. Ansichten der Tutel, wie die folgenden, sind 
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das Eigenthum der Völker der neuer» Geschichte, und 
von ihnen muß ausgegangen werden, wenn man ihre 
Gesetzgebung über den Gegenstand richtig erklären 
will. I.) 

1) Vormundschaft muß auch schon eintreten, 
wenn die Mutter gestorben ist. I) Denn die elterliche 
Gewalt, als ein Recht bevder Eltern, ist auch nur 
durch das Daseyn Bevder beding»-. 

2) Alle Tutel kann primariu nur ein l?egttime 
sevn, als Recht und Pflicht zugleich d.r nächsten 
Vlutsfreunde. Hat der Pupill keine Plutsfreunde, 
so tritt die Obrigkeit mit ihrer Bevormundung ein. 
Nur der Ictztlebende der Eltern hat das Recht, einen 
Vormund zu ernennen. Die dative und testamcnta-

> rische Tutel sind bcvde nur secundaire Tuteln. Man 
muß zwischen Waisen- und nicht Waisen - Tutel 
überall unterscheiden. 

z) Die Tutel hört mit der Pubertät auf. Es 
darf keine Curatel der Minderjährigen geben. 

4) Durch Bürgen, Eid und Hypothek an dem 
Vermögen des Vormundes, wird der Pupill wenig 
gesichert. Man sorge nur für einen rechtschaffenen 
und vermögenden Vormund, und setze die Vormund
schaft in der Totalität unter der Comrolle derObrig« 
kcit, und mache solche verantwortlich, wenn sie es an 
der gehörigen Aussicht mangeln läßt. K.) 

5) Ohne Invcntaricnlegung darf niemand zur 
Vormundschaft gelassen werden. Ob der Vormund 
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während der Tutel zur Rechnung-Ablegung ange-
hallen werden ta:-.n, liberal! zur 5Ie^nungs-Ablegung 
nach beendigter Tutel cdcr nicht, hai'.gt davon ad, rb 
die Tutel eine gewöhnliche oder unfrunarische ist. 

6) Zur Aushülfe der obrigkeitlichen Ccnlrc"e, 
die doch immer nur das Ganze nicht das Einzelne 
zum Gegenstandeliaben kann, »verde ein Familienrat!) 
(cc>n5lliull> prosnnliunrllm) angeordnet. 

7) Wahrend der Tutel muß der Vormund eine 
wirkliche väterliche Gewalt über den Pupillen aus
üben, und die allein in seinen Angelegenheiten han
delnde Person seyn. 

Ob diese Ansichten bev den gedachten Völkern 
schon in ibren Ansangen vorhanden waren, ist eine 
Frage, die ich eher verneinen als bejahen möchte in 
so fern von dem Ganzen die Rede ist; das Einzelne 
ist so beschaffen, daß es von nicht melw aufciner so gar 
niedern Stufe der Civilisation stehenden Völkern zeugt. 
Aber ich fasse auch hier die Zeit ins Auge, wo aus 
der großen Weltbegcbenheit — der Völterwandc: 
rung — sich nicht blos der Niederschlag abgesetzt, 
sondern sich auch schon in geordneten Staaten conso-
lidirt hatte. Od die Ansichten durchgehends originell 
find oder aus der Mischung des Voltschümlichen mit 
dem Vorgefundenen entstanden? die Frage will ich 
gan; dahin gestellt sevn lassen; ich sollte nur denken, 
das Vorgefundene, die Ansichten derVö'ter der alten 
Wel t , besonders die der Römer, die doch wohl nur 
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allein als das Vorgefundene betrachtet werden Tinten, 
siechen zu grell von ihm ab, als dast ein> Mischung 
möglich gewesen oder als dasi doch daraus das gege
bene Product hervorgehen könn :̂:. 

l») Es dürfte sich wohl die Mühe lohnen, die hier 
aus der Vergleichung der Gesetze und Gewohn
heiten dieser Völker gefundenen Resultate noch 
besonders zu bearbeiten. Es ist indcß besser 
gar nichts als so eine Arbeit, wie Leyscrs 
I l j « t o l i n i ll s i 5 t u t 6 l n s l 5 ll s) u <l ^ eI -

M3NN5 ist, zuhaben. Ein Franzose, » / / . 
/)/,i c/̂  /V//V, hat zwar im siebzehnten Jahr
hundert unternommen, eine Vcrgleichung der 
Gesetze und Gewohnheiten der Völler, welche 
in der neueren Geschichte auftreten, über die 
Tutel zu liefern, aber das Werk ist ungcdruckt 
geblieben. Die Handschrift enthalt fthr scharf
sinnige Untersuchungen und sondert das Nanl.«,-
ellc von dem hinzugekommenen Römischen sehr 
genau ab. 

i) Für den Kenner bedarf es wohl nicht erst der 
Bemerkung, daß die Römische sogenannte l ' u -
tslg parentum (1^. 3 pi-. H. i . I ) . lj e l e g i l . 
tu t» r i l i .undH. un. ^. l̂ e l e ^ i t . pg ren t . 
t u to l . ) ein ganz anderes Dmg ist. 

K) Man tragt sich gewöhnlich mit der Meynung 
umher, als sey dieStcllung der Vormundschaft 
in chrer Totalität unter Aussicht der Obrigkeil 
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etwas ganz neues, wenigstens ist das in Deutsch
land die herrschende Ansicht. Man würde 
schwerlich auf diese Ansicht zugekommen scyn, 
wenn man sich die Mühe gegeben hätte, die 
älteren Verfassungen und Gesetze besser zu stu-
diren. Unter der Ochsen - und Bärenhaut hat 
die Idee begonnen, die Philosophie hat sie blos 
v?r''cdroben, und aus der Aufsehenden Obrig
keit in mehreren Ländern von Europa einen 
wirtlich.» Mttvormul.d gemacht. 

§. 5. Das Inslilut des F a m i l i e n r a t h s ist 
ein in der Necht«sitte d>.r Völker der neueren Ge< 
schichle hervorragender Zug, bep welchem man fast 
zu der Behauptung versucht wird, halbe Barbaren 
wären oft staatstlügcr als hoch > civilisirte Völker. 
Das Vormundschaftswesen in der Totalität unter 
der Aufsicht der Obrigkeit zu stellen, die Jahre der 
Minderjährigkeit zu beschranken und die Thatkraft 
der Jugend durch keine lästige Curatel zu lähmen, 
vcnäth doch wahrlich schon melir StaatskKuchcit, 
als die so hoch gepriesene Römische Legislation, welche 
das Gegenthcil von allen dem enthalt; und so viel 
das Vormundschaftwesen betrifft, gewiß nicht als 
Muster erscheint. Fast möchte ich behaupten, mit 
der allgemeinen Einführung der bis zum 2Ssten 
Lebensjahr daurenden Curatel sey zugleich der Keim 
des politischen Todes in das Nömcrrcich gepflanzt 
worden, mit ihrer Nachahmung in anderen Reichen 
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habe sich die ewige Nnmnndiqkeit der dortigen Men
schen gebildet. Wer nach seinem zwanzigsten Jahre 
noch keinen Verstand hat, bekommt nie einen, und 
eine Gesetzgebung, welche von der Idee ausgeht, daß 
die Jugend erst völlig ausrasen müsse, ebe sie Herr 
ihrer Handlungen und ihres Vermögens werden könne, 
beweist dadurch, daß sie es nicht verstehe, durch Er
ziehung das Nasen überall zu vcrhütben, und daß ihr 
selbst das gemeinste Sprüchwort: „ I ung gcwohn t , 
a l t g e t h a n " , unbekannt geblieben j^y I) . Aber 
der F a m i l i e n r a t ! ) ist vollends eine Einrichtung, 
welche den Völkern der neueren Geschichte Ehre 
macht, und bep dessen Einführung ganz berechnet ist, 
was dem Pupillen frommt m . Wollte man die 
Obrigkeit zum unmittelbaren Controlleur des Vor
mundes machen l>); so würde man ihr eines Theils 
eine Stellung anweisen, die sich für sie nicht ganz 
schickt, andern Theils würde die ilir übertragene un
mittelbare Eontrolle gewiß den Zweck verfehlen, weil 
die Obrigkeit dazu zu wctt von dem Vormunde ent
fernt steht, auch durch andere Geschäfte von einer 
genauen Controlle abgehalten wird. Sey sie auch 
eine ausschließend für das Vormundschaftswesen 
constituirte Behörde, so wird sie doch nie alle zu 
ihrem Ressort gehörigen Vormundschaften nach Ge
bühr controlliren können. Wollte man der Obrigkeit 
auch nur die Rechnungsabnahme übertragen, so wür
de sich selbige auf die gewöhnliche, dem Pupillen zu 
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Nichts nützende Weise machen, womit Behörden der
gleichen Dinge zu behandeln pflegen. Die Obrigkeit 
kann ja auch wirklich nur solche Berechnungen nach 
ihrcm Inhalte moniren, was außer demselben liegt 
tenni sie ja nicht. Ist also nur richtig gerechnet wor
den, und sind die Ausgaben mit den gehörigen Bele
gen verschen, ist schon alles gu°. Den Einnahmen 
muß sie schon nothwendig auf das Wort des Vor
mundes bin trauen, wenn solche keine fixe sind. 
Ob der Vormund mebr eingenommen, als von ihm 
in Rechnung gestellt worden, ob die Ausgaben überall 
in der Wahrheit j/.'gründet ,ind, ob hier oder dort 
hatten Ersparungen gemacht werden können, ob über» 
Haupt das Vermögen des Pupillen zu seinem wahren 
Vonheil verwaltet wird u. 5 f., das alles sind Dinge, 
die sie nicht bemerken und nicht füglich kennen kann. 
Es gehört freylich zur gerichtlichen Ordnung, daß 
die Rechnungen monirt werden, allein die Monita 
greifen nicht durch, sind est sogar verkehrt, weil der 
Monitor die Sache nicht übersehen kann. Die Dc-
charge, welche darum gar keine ist̂  weil sie sich nicht 
aufrichtige Monitur und derenIustification gründet, 
deckt nur Veruntreuungen des Vormundes, welche 
um so leichter fortgesetzt werden können, wenn der 
Vormund schon eine Decharge vor sich hat. So 
viel über die unmittelbare obrigkeitliche Vermögens! 
Controlle: wie ficht es nun vollends mit der Personen» 
Ccnnolle? Wie soll die Obrigkeit zu der nöthigcn 
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Kenntniß gelangen, ob auch der Vormund hinsichtlich 
der Erziehung desPupillens dasjenige leistet, was die 
Gesetze von ihm fordern? Wie t înn sie so genau in 
die häuslichen Verhältnisse eindringen, über alles so 
g.-naue Aufklärung erhalten, als zu der ihr übertra
genen Controlle nbthig ist? — Dies die eine Seite 
der unmittelbaren obrigkeitlichen Ccntrolle, die gewiß 
schon böse genug ist; noch böser ist in mehrerer Hin» 
slcht die andere. Auf eine zur unmittelbaren Eon-
trolle des Vormundes gesetzte Obrigkeit, muß schon 
vernünftiger Weise eine au?gcde!)nlcrc Verantworte 
lichkcit fallen, als auf den Römischen Magistrats, 
wenn dieser hinsichtlich der weniger ihm bev der Vor-
mundschast obliegenden Pflichten fehlte: sie kann auch 
natürlich viel cdcr etwas versehen, als dieser. Die 
Obrigkeit wird daher ängstlich alle Schritte des Vor
mundes bewachen, über alles besorgt seyn, über alles 
N>?de und Antwort haben wollen, so den Vormund 
auf tausendfältige Weise genircn und seine Unternch, 
mungcn zum Besten des Pupillen hemmen, wenn sie 
nur irgend dabey Verantwortlichkeit wähnt. Wie 
beschrankt sind aber nicht die An- und Einsichten des 
eingefleischten Juristen, und wie ist es nur denkbar, 
daß dies beschrankte Wesen sich zu den An? und Ein-
sichten des Oekonomen, des Kaufmannes, des Fa-
brikanten u. s. w. erheben kann, deren es sowohl als 
tausend andere An- und Einsichten mehr Hey der 
Vormundschaft gibt. Es ist ja nicht die Rede von 
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Abfassung eines Interlocuts oder einer Sentenz, von 
Decrcnren und Rcferircn, sondern davon, wieder 
Pupill am Pesten erzogen, sein Vermögen am Besten 
v.wattcs und angelegt wird. Alles das kann aber 
nickt nach einer bestimmten Regel geschehen: die Er
ziehung des Pupillen sowohl als die Verwaltung 
seines Vermögens richtet sich nach den Umstanden 
und nach der individuellen Lage von bcyden. Das 
Urtheil darüber liegt ganz außer der Sphäre des ge-
wohü'.ichen Juristen und Geschäftsmannes; es gehört 
zur Competenz eines Mannes von sehr allgemeiner 
Bildung, wenn es nicht auf die eines Individuums 
von demselben Stande und demselben Gewerbe, wie 
dcr Pupill, beschränkt bleiben soll, was frcvlich immer 
das Beste ist «). Das Prinzip .einer zweckmäßigen 
Gesetzgebung über die Tutel kann kein anderes als 
dieses seyn: der Vormund muß sich völlig frey bewe
gen können, aber er muß zugleich unter einer solchen 
Controlle gestellt werden, die jeden seiner Schritte 
sorgfältig bewachen, und davon der Obrigkeit Ve-
richt erstatten kann. Es muß eine dem Vormunde 
naher als die Obrigkeit stehende Zwischen-Behörde 
geben, der die gedachten Funktionen obliegen, die auf 
ihre Gefahr zugleich der Depositar des Pupillen-
Vermögens ist, und mit dem Vormunde die jahrliche 
Berechnung zulegt. Eine solche mittelbare Controlle 
und eine solche Zwischen-Behörde laßt sich aber^mr 
durch den Familienrath bewirken. I n der unmittel-
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baren Controlle der Obrigkeit läßt sich kein Mittelweg 
zwischen dem zu viel und zu wenig finden: für beyde 
Falle wird aber immer der Zweck verfehlt. Es versteht 
sich aber von selbst, daß auch der Familienrach auf 
eine Weise constituirt werden muß, wie es das Wohl 
des Pupillen fodert. I n dieser Hinsicht befriedigt 
freylich weder die alte noch die neue Legislation über 
den Gegenstand, allein daraus folgt keineswea.es, daß 
sich nicht befriedigende Grundsätze darüber aufstellen 
Kissen, p) 

Y I n Gegenden, wo das naturphilosophische Prin-
zip des Ausrasens der Jugend gilt, z. B. in 
dem neueren Deutschland, ist daher auch die 
Curatel ganz in der Ordnung. Aber es dürfte 
in solchen Gegenden noch besser sevn die «liran» 
perpetusm einzuführen. Indem das Prinzip 
gerade die talcntvollstcn Menschen zu Grunde 
richtet, setzt es den Staat in die Notbwendig« 
teil, seine Beamten aus solchen zu nehmen, die 
überall nicht rasen können, 

w) Man hat dies ursprünglich germanische Insti
tut so ftbr vernachlässigt, daß, als man es in 
der neueren französisch:» Gesetzgebung wieder 
fand, sogar glaubte, es ftp erst von den Fran
zosen erfunden worden. Es ist ausgemacht 
Gethischen Ursprungs, und darf es uns daher 
um so weniger befremden, wenn wir es in der 
Schwedischen Vormünder«Ordnung finden. 

http://keineswea.es


Wem es übrigens um genauere Aufschlüsse zu 
thun ist, der lese dle duutuu,«"« ^«ner l l« 
i«« er s> i»i t il) ui i c>i «5 ll u ^ « v I u n > e 
cl e I'r 3 n c i? e ^l. n o v. pn- ŝ '. _)/. ^ / / / ^ l i / l , 
' I '^ l l i . I . p.5:>.o »sz. und das ^ « ß « ! « so s u in 
I^Iizp» l, i a l) l'U li» ^lc»85i5.^1«^iili<I!k>li!^. 

n) I n der gegenwärtigen Legislation der Europas 
schen Staaten findet sich das Vormundschafts-
wesen auf eine doppelte Weise organisirt, ent
weder so, daß die Obrigkeit unmittelbar den 
Vormund oder mittelbar durch eine Zwischcn-
Behörde den Familienrach ccntrollirt. Das 
erstere ist der gewöhnliche Fall, und hier unter
scheidet sich wieder dle Gesetzgebung, indem die 
eine der Obrigkeit eine förmliche Einmischung 
in die Tutel oder gleichsam eine Coadministra-
tion gestattet, so daß der Vormund sich im ge
ringsten nicht freu bewegen kann, z. B. im 
Preußischen: die andere hingegen die Obrigkeit 
v.'n der Coadministration ausschließt und blos 
auf die Inspektion, Rechnungsablegung und 
Bewilligung bcy wichtigen Handlungen der Tu
tel beschränkt. Die letztere ist, wenn doch un
mittelbare Controlle der Obrigkeit seyn soll, 
unstreitig die zweckmäßigste. 

0) Ich spreche bier nicht wie ci>? gewöhnlicher 
Professor aus Puckern, sondern aus gemachter 
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eigner Erfahrung. Beysptele erläutern die 
Sache, und wenn man das nomen et omen 
nur wegläßt, so mögen sie allenthalben und also 
auch hier stehen. I n einem deutschen Lande, 
wo die Vormünder so genirt sind, daß ohne Be
willigung der Obrigkeit auch der Vormund das 
Dach auf des Pupillen Hause nicht machen lassen 
darf, wenn es auch allenthalben hitteinregnet, 
betrog ein Vormund seinen Pupillen um lcxxw 
Rthlr., welcher Betrug erst nach seinem Tode 
entdeckt wurde, und doch hatte er die besten 
Dechargen und die besten Zeugnisse seiner vor-
mundschaftlichen Thätigkeit für sich. Aber die 
Sache war sehr natürlich. Alle Vormund« 
schaftsrechnungen waren schön geschrieben ein
gereicht, alles war mit Belegen (versteht sich 
auch vielen falschen) verseben worden. Der 
Pupill bep ihm erzogen, war an Leib und Seele 
verkrüppelt. Die Obrigkeit stand viel zu ent
fernt, um das alles zu wissen, es war niemand 
da, dem die Verbindlichkeit oblag, sie zu orien-
tiren. — Noch ein zweyter Fall von einer an
deren Art. Ein Kaufmann starb mit Hinter
lassung eines unmündigen Kindes, und die 
Handlung wurde unter der Leitung des Vor
mundes fortgesetzt. Um eine Handlung führen 
zu können muß speculin werden. Aber die 
Obrizkcit verbot dem Vormunde alles 
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liren, wenn die Speculalion auch noch so ver> 
nünftig berechnet seyn sollte, weil bey cmcm 
Pupillen nichts risquirt werden dürft. Der 
Pupill wurde zum Handclsstande erzogen, aber 
inzwischen war die Handlung mit allen ihren 
ehemaligen Geschäften zu Grunde gegangen, 
ein anderer hatte sich etablirt und die Kunden 
an sich gezogen, 

p) Da ich mich hier einmal eine Abschweifung in 
das Gebiet der Staatswisscnschaft erlaubt 
habe, so will ich auch noch hinzufügen, wie nach 
meiner Ansicht der Familienrath cpnstituin 
werden müsse. Daß man ihn — wenigstens 
in der Regel — aus den Verwandten des Pu« 
pillcn zusammensetzen müsse, ist schon sehr na
türlich; aber es müssen solche Personen auf 
jedem Falle ausgesucht werden, die theils hin« 
längliche allgemeine Kenntnisse, theils besondere 
Kenntnisse von dem Gewerbe haben, das im 
Nahmen des Pupillen fortgeführt wird. Der 
Familienrats) muß selbstständig seyn (nicht 
durch den Richter, wie in Frankreich geschieht, 
präsidirt und dirigirt werden), aber er muß 
seyn das Auge und Ohr der Obrigkeit, wodurch 
sie alles sieht und alles hört, was dem Pupillen 
und sein Vermögen betrist. Freylich darf die 
Decharge bey der Rechnungsabnahme dem Fa« 
milienrathe nicht überlassen werden, sondern 
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diese muß allem Sache der Obrigkeit bleiben, 
aber wie vlel gewinnt sie nicht schon durch die 
bcym Familicnrache abgelegte, von »pm mn 
nirte und bev ihm justifizirte Rechnung. Mehr 
Geschäft wird nun freplich die Obrigkeit haben, 
wenn ein Familienrach vorhanden ist, allein ist 
sie denn zum figuriren da? 

§. b. Die §. 4. gerühmten Ansichten liegen auch 
dem altern Schweden »Recht zum Grunde. Mit ihnen 
stand im Kampfe und suchte sie zu unterdrücken das 
Römische Recht, welches bev seiner Verbreitung 
durch Europa auch nach den Norden gekommen war, 
und hier gleichfalls alles Einheimische zu zersiöhren 
drohte, als die Vormünder? Ordnung vom 17. März 
1669 dazwischen kam. Der Kampf war hier viel 
ungleicher als in Deutschland, wo man doch über die 
Vormundschaft gar viel mehr einheimische Bestimm 
mungen hatte. I n der hier so dürstigen Schwedischen 
Gesetzgebung war gar nichts bestimmt worden über 
die Succession der Tutelen, nichts über die oxcu5an<» 
« rutelg, wenig über die Rechte und Pflichten der Vor
münder und der Obrigkeit, und a. d. d. Es hatte genü
gend geschienen, wie in der Gesetzgebung aller halb» 
civilisirten Völker der Fall ist, die Verantwortlichkeit, 
zugleich die Befugniß des Vormundes mit ein paar 
Worten anzudeuten: die spätere Gesetzgebung im mehr 
civilisirten Zustande, hatte, wie aus der Landslagh 
und der S tad tz lagh ersichtlich ist, dem Mangel 
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keinesweges abgeholfen. Ueber d,e mangelhafte Ge
setzgebung liatte sich eine Interpretation gebildet, die 
eben so unzureichend als lückenhaft erschien. War 
es Wunder, daß man zu dem in jcder Hinsicht voll-
ständigeren Römischen Recht griff, und weil man 
selbiges für gebildeter hielt, das vaterländische Recht 
zurücksetzte. Dazwischen war der Sachsenspiegel ge< 
kommen, dessen durch den Adel auch hier begünstigter 
Gebrauch noch das Vaterländische von dem Unter-
gange rettete. Zur Zeit als die Vormünder-Ordnung 
erschien, beurtheilte man die Tutel in Schweden nach 
dem alten Schwedenrecht, dem Sachsenspiegel und 
dem Römischen Recht zusammen, etwa auf diese 
Weise. Indem man, wie das Römische Recht und 
auch der Sachsenspiegel, eine drepfachc Tutel , die 
testamentarische, gesetzliche und von der Obrigkeit 
angeordnete anerkannte, ließ man die erstere zwar 
als die vorzüglichere gelten, legte aber auch der Mut< 
ter das Recht Vormünder zu ernennen bev, weil man 
die römisch-väterliche Gewalt in ihren Folgen und 
Wirkungen nie in Schweden anerkannte. Zu den sehr 
streitigen Puncten gehörte, was und wie viel dem 
testamentarischen Vormunde im letzten Willen an den 
gesetzlichen Obliegenheiten erlassen werden konnte. 
Für die tutela leßitima und clstiva waren ganz das 
Römische Recht und der Sachsenspiegel die alleinigen 
Entscheidungsnormen geworden, so wie auch für die 
excu«2tlo « tutela und andere Gegenstände mehr. 
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weil hierüber das alte Schwedenrecht ganz schwieg, 
— doch immer mehr der Sachsenspiegel als das 
Römische Recht. Dabei) hielt man jedoch fest an 
das vaterländische Princip, daß in der legitimen 
Tutel allemal der überlebende der Eltern nicht blos 
obenan stehe, sonder» auch der alleinige Vormund 
ftp, so wie die alte vaterländische Rechtssitte in der 
Nothwendigkcit des Familienraths den jeder Tutel 
anerkannt wurde. Die in dem Römischen Recht 
dem Vormunde auferlegte Verpflichtung zur Anser, 
tigung eines Invenrariums und zur Rcchnungsable« 
gung erkannte man wohl an, nicht aber die zur Cau-
tienslcistung; die Verhaltnisse des Vormundes zum 
Famil»enrath und das Verhältnis beuder zur Obrig« 
keit. hatte das praktische Recht so ziemlich festgestellt, 
indcß war doch hier noch gar vieles Schwankende 
und Unbestimmte. Uebcrall war ja alles meist nur 
herkömmliches, wenig gesetzliches, q) 

Fragt man, wie ist dieser Rcchtszustand zu er, 
weisen, so ist die Antwort: i ' aus der Vcrgleichung 
der älteren Schwedischen Gesetzgebung; 2) aus den 
Schriftstellern jeilcr Zeit r ) ; z) aus der Vormünder, 
Ordnung selbst. Aus der letzteren geht er so klar 
hervor, daß nothwendig das Gesetz anders hätte aus
fallen müssen, als es ausgefallen ist. wenn der 
Nechtszustand ein anderer gewesen wäre als der 
eben beschriebene, vorausgesetzt, daß es mit 
den Augen angefthen wird, womit es oben an« 
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gesehen worden ist und schlechterdings angesehen 

werden muß. 
y) Auch nur etwas von der Römischen Curatel, 

diesem Gängelbande der jugendlichen Kraft, 
aufzunehmen, dazu hat sich der kräftige Norden 
nie entschließen können. Das Ding betrachtete 
man daher auch in Schweden für ungenießbar 
in einer ^eit, wo man sonst noch so viel Vor, 
liebe für das Römische Recht hatte, 

r) Man vergleiche außer andern des s,'"//e» 

cloctaz eu»n cullat. zur. 8ueco«i ^.buse l t ^ i 

8-, vermehrter ttolm. 1663. 8- Der letzten 
Ausgabe ist auch noch ein 5^Kecli«5ml» von 
Mehdem beygcdructt: 5u«tutelgr. äuiouic. 
ex nntiliuit. erut. betitelt, welches sehr schätz
bar ist. Auchlönnendesplumii l l i t f o r e n -
t i a v j u r i g l ^ o n l Ä n i e t 8 u e c i c i r i r c a 

t u to l«5 . Halu. L626. /s. und des /^/ooi 
s p e c u l . ^ u r i » p . 8uo< : l c . O o t n i ^ Ä e 

Qotl,. ,676. g. hier mit Nutzen verglichen 
werden. 

§. 7. Ich gehe nach dieser nothwendigen Ein, 
leitung nun zu der geschehenen Verbindung des vater« 
ländischen und fremden Rechts in der mehrgedachten 
Vormünder-Ordnung selbst über, und will zeigen, 
wie sie geschehen ist; bevläufig immer zugleich bemer
ken, wo man aus der einen oder der andern der mit 
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einander verbundenen Quellen weiter schöpfen und 

die Vormünder-Ordnung ergänzen könne. Der Geist 

des Gesetzes verossenbaret sich so gcwissermaaßen 

sckon von selbst, besonders wenn beständig dabei) im 

Sinne behalten wi rd , was oben über die Eigcnthünu 

lichteit der v e r b i n d e n d e n und d i r i g i r e n d c n 

Gesetzgebung gesagt worden ist. 

Die Verbindung des vaterländischen und srem« 

den Rechts mit einander konnte auf eine doppelte 

We'se geschehen: e i n m a l so, daß man von dem 

fremden Rechte ausging und das vaterländische ein« 

schattete; z w e y t e n s so, daß von dem vaterländi

schen ausgegangen und das fremde Recht zur Ergän

zung gebraucht wurde. Die erstere Art der Verbin

dung mag wohl mehr im Sinne des Conc'.picnten des 

Gesetzes, der, wie man klar sieht, mehr fremd als 

vaterlandisch gesinnt war, gewesen seyn, allein sie 

war aus zwcverley Ursachen nicht thunlich. E i n , 

m a l nicht aus politischen Gründen, indem sonst das 

Gesetz bev dcn Ständen des Reichs Widerspruch gefun, 

den daben würde, zwey tens deswegen nicht, weil 

das fremde Recht überall nur als ergänzendes Recht 

gal t , sich auch besonders das fremde Recht besser in 

das vaterländische als dieses in jenes einschieben ließ. 

Bey der Abfassung der Vormünder «Ordnung muß 

also nochwend'g von vatcrland'schen Rechtsprinzipien 

ausqeqangen werden. 
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Wir finden dalnr als Grundprinzipien dev Vor
münder-Ordnunq dir Satze aufgestellt: 

i ) daß auch schon Tutel eintreten müsse, wenn 
dieMu t ter verstorben ist. (V. O. §. 4.) 

2) Daß bey jeder Tutel ein Ve rwand ten , 
oder Fam i l i en ra t ! ) statt finden müsse. (P. O. 
§. 5, 6 und i l.) 

3) Daß das Vormundschaftswesen in der T o< 
t a l i t ä t der Obrigkeit untergeordnet sey. (Schluß 
der V. O.) 

4) Daß der Vormund zur jähr l ichen Rcch-
nungsablegung verpflichtet ftp. 

5) Daß diese Rechnungsablegung dem Fami
l ienrat ! ) e, der überall den Vormund bewacht und 
controllirt, geschehen müsse. (V. O. §. 33.) 5) 

6) Daß mit der Mündigkeit, welche zu 15 Jäh
ren bestimmt wird, oder mit derBefreyung (Vcrehe-
lichung einer Frauensperson) die Tutel und mit ihr 
zugleich alle Fürsorge aufhöre und keine Curatel statt 
habe. (V. O. §. 36.) 

7) Daß dem Vormunde eine der pc»tezt35 p». 

rentum gleiche Gewalt über den Pupillen gebühre. 

(V. O. §. 39.) 
8) Daß in der Regel zwei), aber auch nicht 

leicht mehrere Vormünder seyn dürfen. 
Ai 'mdsätze sind nun als ergänzende il'cils 

aus de... . ' iegel , theils aus dem Römi
schen Recht die so.^nden geknüpft worden. 
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i ) Die Prinzipien von dem Fundament der Tutel 
und der Succcssion der Tmelen. sV. O. § .1 ,4 , 6, 
11 und iz.) Die dem Römischen Recht unbekannte 
tutel» pgi-entum steht hier in der i l^i l ima tinela 
oben an, nur mit dem Unterschiede, daß sie ein Recht 
bevder Eltern ist, und durch den Tod des einen der 
Eltern begründet wird. 

2) Der Römische Respect gegen die testamenta
rische Tutel. (V. O. §. 1.) 

3) Die Verpflichtung des Vormundes zur I n 
ventur des Pupillen-Vermögens. (V. O. §. 18.) 

4) Die exlM5ati() 3 tuteli,, sowohl die soge
nannte nsce^Äiia als voluntgria. (V. O. §. 14 
und 32.) 

5) Die Grundsätze von der Erziehung des Pu
pillen und der Verwaltung und Verfügung über ihr 
Vermögen. (V. O. §. 19 folg.) 

Obgleich die eine dem Vormunde im Römischen 
Recht auferlegte und auch im Sachsenspiegel wider, 
holte Verpflichtung, die Inventur des Pupillen-Ver
mögens dem Vormunde in der Vormünder-Ordnung 
gleichfalls auferlegt worden ist, so ist doch dagegen 
die andere damit in fast unzertrennlicher Verbindung 
stehende, die obligatio 2<l zgngcjalionem weggeblie
ben. Man konnte sie nicht aufnehmen, weil sie dem 
Schwedischen National-Character widersprach. Aber 
es wurde auf eine zweckmäßigere Weise, als durch 
die Römische 5Htiz^«tio, für die Pupillen-Sicherheit 
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durch §. ,4, pr. 5, 4 und 5 derVormünder.Ordnunz 
gesorgt. 

Da die vaterländische Sitte die Tutel in der 
Totalität unter die Aufsicht und Leitung der Obrig
keit gestellt hatte, so durfte auch die Vormünder-
Ordnung nichts von den Vorschriften des Römischen 
Rechts über die oontlrmnlia tutorum ausnehmen. 
Ungeachtet des Respects, welchen sie der testamenta< 
tischen Tutel erweist, mußte sie doch alle Vormünder 
ohne Unterschied der obrigkeitlichen Prüfung und Be« 
siätigung unterwerfen (V. O. §. 17). Dies war um 
so notbwendiger, als das Gesetz §. 15 die Qualitäten 
eines Vormundes so genau vorgeschrieben und de
stimmt hatte, keiner daher sich eher der Vormund
schaft unterziehen konnte, als bis gerichtlich unter» 
sucht und entschieden war, ob er auch diese Quali» 
täten hatte. 

«) Bey der turolg parsntum, V. O. §. 4 und 6, 
ist die Sache so klar ausgesprochen, daß nicht 
der mindeste Zweifel übrig bleibt. Bey der 

/ tuteli» ploz>ililjudl m», V. O. §. I I , scheint 
das Gesetz keinen Familienrat!) zu postuliren, 
indem es allen nächsten Freunden des Pupillen 
die Vormundschaft überträgt. Allein eines 
Thcils ist damit nicht gesagt worden, daß sie 
auch alle die Tutel führen sollen, und würde 
eine solche Annahme schon dem Prinzip, daß in 
>:r Regel nur zwcy Vormünder sevn sollen, 
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»idcrfireitcn, andern Theil^ erbeNt aus §. iF 
und 3 ; ganz klar, daß bey allen Vormundschaft 
ten ein Familienrath vorkommen soll. Die 
Vermünder werden hier hinsichtlich der Inven
tur und Rcchnungsablegung generell an den 
Familienrath oder an das (wenn er wegen 
Mangel der Verwandten nicht eristiren kann) 
seine Stelle vertretende Gericht verwiesen. Wie 
der §. 11 eigentlich zu verstehen, soll weiter 
unten noch ausführlicher gezeigt werden. 

§. 8. Es ist im allgemeinen gezeigt worden, von 
welchen vaterländischen Prinzipien die Vormünder-
Ordnung ausgebe, und welche fremdrcchtliche sie mit 
sich verbinde. Jetzt soll der Verbindungsprozeß selbst 
beleuchtet und untersucht werden , welche Modifica« 
tioncn die verbundenen Rechte unter den Händen des 
Concipienten erlitten haben, und wie sie thcils aus 
sich selbst, theils aus einander zu ergänzen sind. Der 
Verbindung fehlt es zwar an der Gewandtheit, wo, 
mit wir jetzt fremdes und einheimisches zusammen, 
setzen, und das verbundene für etwas neues und selbst 
gedachtes ausgeben. Davon aber abgesehen ist sie 
recht artig. Zu einer eigentlichen Verschmelzung ist 
es an wenigen Orten gekommen; meist ist jedes der 
verbundenen Rechte selbstständig geblieben und nur 
das eine durch das andere modificirt worden. Es 
wird sich das bey näherem Vetrachtcn der einzelnen 
Gegenstände der Vormünder - Ordnung am beste» 
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zeigen lassen. Sie sollen in folgender systematischer 
Ordnung durchgegangen werden. 

I. Verschiedene Arten der Tutel. , 
I I . Vormundschaft selbst und die Rechte und Wich-

ten der Vormünder. 
III. Der Familienrath, seine Rechte und Pflichten. 
IV. Eoncurrenz der Obrigkeit beu der Tutel und 

ihre Responsabilität. 
§. 9. Was zuvörderst die verschiedenen 

Arten der Tutel, welche in der V. O. vorkommen, 
Vetrift, so sind 

i ) die aus dem Römischen Recht übrigens ent
lehnten Bestimmungen über die testamentarische 
Tutel (V. O. §. i ) durch das vaterländische Recht 
auf eine d rey fache Weise modificin worden. Ein« 
mal wird das juz <1ancli tut«re5 hier für ein Recht 
bevder Eltern erklart. Zwevtens ist es schon hin
länglich um einen testamentarischen Vormund anneh« 
wen zu können, wenn durch gültiges Zcugniß erwiesen 
wird, daß die Eltern Willens gewesen, gewisse Perso-
nen zu Vormündern zu ernennen (§. 2) t). Es bedarf 
also keines förmlichen Instruments für die Anord
nung der testamentarischen Tutel. Dagegen wird 
aber dri t tens der testamentarische Vormund so 
gut wie jeder andere der gerichtlichen Prüfung und 
Bestätigung unterworfen (tz. 17), und kann die 
Obrigkeit den testamentarischen Vormund so gut als 
jeden andern Vormund zurückweisen, wenn sie 
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findet, daß er die gesetzlichen Eigenschaften nicht 
hat. u) 

Man dürfte indeß wobl nicht behaupten können, 
die Vormünder'Ordnung habe damit zngleich alle 
Römische Privilegien der testamentarischen Tutel ver
worfen. Unstreitig können schon die Eltern dem von 
ihnen ernannten Vormunde die Rechnungsablegung, 
nie aber die Inventur v) erlassen (V.O. §. zo), auch 
die Tutel über die Jahre der gesetzlichen Mündigkeit 
hinaus ausdehnen (§. 36). Indeß ist wieder dafür 
gesorgt worden, daß der Vormund vor der ihm etwa 
crtheilten Bcfreyung von der Rechnungsablegung 
keinen Gebrauch machen möge. Denn nach §. ;o soll 
er in solchen Fall verbunden sevn, bev Beendigung 
der Tutel alles nach den Inhalt des Inventariums 
zu restituiren, und soll dem Pupillen weder etwas 
sinken noch brennen, d. h. der Vormund soll sich 
nicht mit Unglücksfällen entschuldigen tonnen. Hie 
Bestimmung ist offenbar von der ususructuarischcn 
Tutel entlehnt w), obgleich keine Schwedische Tutel 
eine usufructuarische ist. Denn wird dem Vormunde 
die Rechnungsablegung erlassen, so ist es im Grunde 
eben so gut, als wenn eine usufructuarische Tutel 
gestiftet wäre. Klar ist übrigens entschieden, daß 
der Satz nicht blos von der Remission der Rechnungs« 
ablegung überhaupt, sondern auch vonderBefrevung 
von der jähr l ichen Rechnungsablegung gelten soll. 

2) I n der tutela leZüima steht zwar der über» 



lebende der Eltern oben an, übrigens ist ader das 
Prinzip des neueren Römischen und Justinianischen 
Rechts, daß nur lcgnime Verwandle zu dieser Tutel 
berufen werden können, und die pruximil« giacl^z 
rücksichtlich derUebernahme entscheide, in seinem gan< 
zen Umsangc adoptirt worden (V. O. §. 3 folg.). 
Demzufolge sind von der turel» legitim» ausge^ 
schlofl.n alle illegitime Verwandte, desgleichen auch 
alle Verschwägerte, folglich auch der Stiefvater und 
die Stiefmutter. Da generell die illegitimen Ver» -
wandten nach dem Römischen Rechte von der tutek» 
legitim» ausgeschlossen sind, so folgt von selbst, daß 
nach der Vormünder' Ordnung die unehelichen Eltern 
nicht tuturez legnimi ihrer unehelichen Kinder seyn 
können. Wohl aber müssen die Adoptiv« Eltern in 
Hinsicht ihrer Adoptivkinder dafür gehalten werden, 
indem die cognatic» civil», nachdem Römischen Recht 
der eognatia natural»« legitim» ganz gleich geachtet 
wird. 

Die tute!» legitim« p«rentum hat nach der 

Vormünder, Ordnung eine Eigenthümlichkeit, welche 

der übrigen tutol» legitim» abgeht. Die Tutel ist 

hier nemlich mit dem Familienrat!) in einer näheren 

und schärferenVerbindung gebrachtworden. Der 

Familienrat!) muß in allen wichtigen Angelegenheiten 

der Vormundschaft zu wirk l ichem R a t h gezo

gen werden. Die Mutter, wenn sie die Tutel ver

waltet bat obendrein »och einen tontutor aus den 
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nächsten Freunden, mit welchem sie alles zur Tutel 
gehörige in Gemeinschaft besorgt. (V. O. §. 8.) 

Da in der Römischen legitimen Tutel allein die 
Nähe der Verwandtschaft entscheidet, und die Prä-
cedenz Ver Eltern, welche in der Vormünder-Ordnung 
vorgeschrieben ist, allein daher rührt; das in den 
neueren Römischen Recht der Großmutter nach der 
Mutter zustehende NHHerccht x) hier auch stillschwci 
gend dadurch verworfen worden «st, daß die Rechte 
der Eltern hinsichtlich der Tutel nicht blos egalislrt 
worden sind, sondern auch die lutela paromuin 
einen besonderen Grad in der legitimen Tutel ein
nimmt, so ist klar, daß die Großeltern mit den Ge
schwistern des Pupillen, weil eine gleiche praximit», 
ßracluz statt findet, zusammen zur Tutel berufen wor, 
den. Bev der übrigen Verwandten-Tutel, außer 
der Elterlichen, wird es nun vorzugsweise auf eine 
kritische Beleuchtung des oben §. 7, Not. 5) hicher 
verwiesenen §. n der V. O. ankommen. 

Die Stelle des Gesetzes r«n grammatisch erklärt, 
liefert sie dies Resultat: wenn Vater und Mutter 
nicht mehr da sind, so fällt die Tutel an die übrigen 
nächsten Verwandten so, daß alle im gleiche Grade 
mit dem Pupillen verwandten Personen seine Vor
münder werden, und wenn ihrer auch ein halbes 
Hundert wären. Ein ganz anderes Resultat geht 
aus der logischen Erklärung hervor. Der ganze Pa« 
ragrapb, bis auf die Einleitung und die Schlußworte, 
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ist aus dem Römischen Recht entlehnt, nach dessen 
Verfügung zw^r die Tutel dem nächsten Verwandten 
msqesammt deferin wird, sie aber keinesweges auch 
insqesammt dieselben auch wirklich führen, sondern 
das zur Führung derselben fähigste Subjcct unter 
sich wählen oder solches aus ihr<n Mittel durch die 
Obrigkeit bestimmt wird. Dem Schwcdenrecht ist 
die Mehrzahl der Vormünder eben so zuwider als dem 
Römischen Recht; es sollen ja, wie schon oben gedacht 
worden, in der Regel nicht mehr als zwep Vor-
»minder seyn. Wie würde also dazu eine Erklärung 
des in Frage stehenden Paragraphen passen, welche 
eine von allen proxinn», denen die Tutel dcferirt wird, 
auch wirklich zu führende Tutel annähme. Der wahre 
Sinn des Gesetzes kann also kein anderer als der 
seyn: bey einem Waisen-Pupillen fallt die Vormund
schaft zwar allen nächsten Verwandten anHeim, die 
Obrigkeit wählt aber unter denselben die Vormünder 
und constituirt aus den übrigen den Familienräte). 

z) Sind keine Verwandte des Pupillen vorhan-
den oder keine zur Tutel fähige, so tritt tute!» <1»tiv2 
ein (V. O. §. i?). Das Gesetz scheint zwar die 
Wilitühr der Obrigkeit in so fern auszuschließen, daß 
wenn sie einen testamentarischen oder gesctzlichenTutor 
wegen Unfähigkeit hat ausschließen müssen, sie nicht 
sogleich zum Vormund ernennen kann, wen sie will, 
sondern die clauo tutorig nur dann erst eintritt, wenn 
durchaus kein tutor Iessitin,u5 mehr existirt; übrigens 
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aber hat es kein Bedenken, daß das Mangelhafte in 

den Bestimmungen über die tutola llanva aus dem 

Römischen Recht ergänz; werden könne und auch er

gänzt werden müsse. 
So z. B. ist es keine Frage, daß die Bestellung 

eines Interimsvormundes und die Ernennung eines 
Specialvormundes für die Fälle, wo sie das Römische 
Recht gebiechet?), auch in der V. O. der Obrigkeit 
nachgelassen sey, und daß sie für solche Ernennungen 
nicht an die Verwandten des Pupillen gebunden ist. 
Man kann nur aus dem Römischen Recht nicht ergan
zen, was dem Geiste der V. O. durchaus zuwider 
sevn würde, 

t) Da das Gesetz voraussetzt, daß die Eltern vom 
Tode übereilt worden, so dürften in der längst
vergangenen Zeit vorgekommene Aeußerungen 
nicht in Betracht kommen, so wie überall blos 
hingeworfene Aeußerungen und Wünsche nicht 
zu beachten sind. 

Ich bemerke, da das Gesetz keine rutelam 
pacutism kennt, so läßt sich auch keine mit den 
bekannten Wirkungen, welche eine solche Tutel 
nach dem germanischen Recht hat, annehmen: 
sie würde immer nur als eine quasi testamen
tarische Tutel gelten könne«, 

u) Hier findet sich ganz klar, obgleich sich das Ge
setz darüber nicht ausspricht, eine Verwerfung 
der Römischen Grundsätze von der Befugniß 

4 



des Vaters, auch unfähige Personen im Testa
mente zu Vormünder zu ernennen, dagegen 
sehe ich nicht ein, was der Anwendung anderer 
römischen Verfügungen, z. B. §. 4. ^. ll v 
pur». zul)5t. und 1^. 4. D» ^6 te»t. t u t . 
entgegenstände. 

v) Diese Abweichung von dem Römischen Recht 
ist auch dem Sachsenspiegel gemein. Könnten 
die Eltern auch die Inventur erlassen, so wür
de der Bestand des Pupillen «Vermögens bcy 
dcreinstiger Restitution nicht auszumittcln scvn. 

n ) Sachsenspiegel. B. I I , Art. n . 
x) Ob die Großmutter überall tutelae capax scy, 

wird sich weiter unten zeigen. Nach dem Rö» 
mischen Rechte ist sie es überall nur neben der 
Mutter jilr« privilVßii; ader nach der Vor
münder-Ordnung ist es die Mutter schon e« 
lege und der Großmutter geschieht keiner Er
wähnung. Suppliren kann man hier aus dem 
Römischen Recht durchaus nicht. 

v) §. i u. 2. ^1. äs » t i l . t u t . I i . lo. pr . O. 
cle t v5 t . t u t e l . I-.. 2 u. 9. v . 6e t u t o r . 
«t cu ra t . cl«t. Einer dieser Fälle ist 
auch schon in der V. O. ausdrücklich aner
kannt. Den Familienrath für solche Fälle ein
treten zu lassen, ist dem gesetzlichen Verhältniß 
desselben zur Tutel zuwider, wie sich unten 
zeigen wird. 
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§. io. Die Vormundschaft selbst und die 

«echte und Pf l ich ten der Vormünder zwcp-

tens betreffend, ist 

i ) klar, obgleich es nirgends in der Vormünder-
Ordnung deutlich ausgesprochen worden ist, daß die 
Tutel nach dem Schwcdcnrccht, mit alleiniger Aus, 
nähme der tmela parenwm, als ein mmiu, civilo 
betrachtet werden muß. Da die Mutter sie nicht 
allein als nächste Verwandtin, sondern auch zugleich 
vermöge der Teilnahme an der elterlichen Gewalt 
führt, so folgt, daß die Großmutter und jede andere 
Verwandtin des Pupillen nach dem Geiste des Ge
setzes durchaus nicht zur Tutel zugelassen werden 
darf. Die Frage, ob man eine Frauensperson außer 
der Mutter im Testamente zur Vcrmünderin ernennen 
könne, beantwortet sich demnach von selbst. Indcß 
möchte immerhin eine solche Anordnung in der Be
gleitung eines Mitvormundes respettirt werden können. 

2) Niemand soll eine Tutel übernehmen können, 
welcher nicht durch Testament, Gesetz oder Obrigkeit 
dazu berufen worden ist; im entgegengesetzten Falle 
soll alles, was er gechan hat, ungültig scpn, und er 
dem Pupillen für allen entstandenen Schaden zu haf
ten schuldig seyn (V. O. §. ,4). Durch diese Dispo
sition ist der im Römischen Recht enthaltene Unter-
schied zwischen protutcir und lslzu« tutor aufgehoben, 
und sind alle, welche sich, ohne dazu befugt zu stvn, 
m die Tutel einmischen, in einer völlig gleichen Käthe-
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gorie gestellt worden, mögen sie sich in Kons oder 
mala licle befinden. ?.) 

3) Es ist absolute Bedingung zur Uedernah-
me u»d Führung der Tutel, datz der Vormund kein 
fr e mder ftp, sondern imLande l ) Bürgc l rcch t 
gewonnen habe, und 2) darin besinlich sey sV. O. 
§. 14, Nr. 8). Bcpde Erfordernisse werden zw 
sammen, nichteinzeln postulirt. Der für einen im 
Auslände sich aufhaltenden llnnillndia.cn dort ange» 
nomwcne Vormund ist daher auch von aller Disposi
tion über das inländische Vermögen desselben aus
geschlossen. 

An diese erste gesetzliche Bedingung zur lieber, 
n«hme und Führung der Tutel, schließen sich noch 
andere Bedingungen an. die eben so absolut noch, 
wendig sind. 

Indem das Gesetz, §. 14, Nr. 4, 6 u. 7, Ver, 
br inger und andere, welche mi t einem 
oder dem andern Mange l der N a t u r 
merklicher beschweret s ind, desgleichen Con
t r a p a r t e der Unmündigen, Schuldner und 
G läub ige r derselben, die letzteren bis zur ge
schehenen Regulirung der Forderungen, von der 
Uebcrnahme und Führung der Tutel ausschließt, 
fügt es sich ganz den bekannten Bestimmungen des 
Römischen Rechts. Aber unsere ganze Aufmerksam
keit verdient die Vorschrift §. 14, Nr. 5. 

Oben ist bemerkt worden, das Schwedenrecht er 

http://llnnillndia.cn
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kenne die in dem Römischen Recht vorgeschriebene 
Camionslcistung der Vormünder zwar nicht an, sorge 
aber dafür desto besser auf andere Weise für die 
Sicherheit des Pupillen. 

Nach der V. O. a. a.O. soll das Eigenchum des 
Vormundes größer oder doch so groß seyn 
als das Vermögen des Pup i l l en isi, bcscm 
ders wenn ein Fremder — nicht Verwandter — von 
den Eltern oder vom Gerichte zum Vormunde ernannt 
wird. Es wird hinzugefügt: doch ist di.sc Regel 
nicht so allgemein, daß auch nicht andere et) r< 
liche gute Männer , welche allezeit ein gutes 
und ernsthaftes Leben geführt haben, ob schon 
etwa ih r E i g c n t h u m sich nicht so weit- er-
strecket, zu Vormündern sollten angenommen wer-
den können, absonderlich wenn sie v e r w a n d t 
sind. 

Aus der grammatischen sowohl als logischen Er« 
klarung dieser Stelle, in Verbindung mit V. O. a. a. 
O., Nr. 8, folgt: 

9) daß wer übera l l kein Vermögen hat, 
auch nicht zur Uebernahme und Führung der Vor» 
mundschaft gelassen werden kann, und wenn er eist 
noch so redlicher Mann seyn sollte. Wer nichts wei
ter als seine Besoldung oder Pension hat, ist zur 
Vormundschaft durchaus u n f ä h i g . Es ist aber 
auch 

b) dazu u n f ä h i g , wer zwar Vermögen 
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hat, aber im Lande nicht besitzlich ist. Das „b ê  
sitzlich" möchte ich zwar nicht ausschießlich vom 
Grundbesitz oder vom Bcsiy einer r « civilit^r 
immobil« erklaren, aber es leuchtet doch deutlich 
hervor, daß von im Lande belegten Cap i ta l -
Vermögen nur daneben die Rede seyn kann. 

Das Prinzip des Gesetzes ist, der Pupil! soll 
durch das Vermögen des Vormundes entweder ganz 
oder doch größten the i l s gesichert seyn. Kann 
auch dessen Vermögen nicht immer dem seinigcn völlig 
gleich seyn, so soll doch der Vormund nochwcndig 
Vermögen haben müssen und nicht schon das ehrliche 
Gesicht allein zur Vormundschaft hinreichend seyn. 
Von der Römischen li^pottiscg tacita pupilli in 
König tnwi ig , weiß zwar das Gesetz nichts, sie ist 
aber als eine auch in Schweden derzeit bekannte 
Sache, um so mehr aus dem Römischen Recht zu er« 
gänzen, als sie auch im Sachsenspiegel vorkommt g). 
Wenigstens ist sie durch keine Verfügung der Vor-
münder-Ordnung ausgeschlossen werden. 

4) Als Entschuld igungs - Ursachen von 
der Tutel sexcuzatio vollintgria) sind in der Vor
münder-Ordnung, §. 32, sechs bestimmt. Obgleich 
sämmtlich aus dem Römischen Recht entlehnt b), 
dürften sie doch aus denselben um so weniger erweitert 
werden, als das Gesetz bestimmt sagt: „dieses sind 
die rechtmäßigen Ursachen die in Acht sollenge, 
nommen werden", und damit zugleich alle andere 
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ausschließt. Dagegen dürften die Unfähigkeits - ! w 
fachen zur Tutel (excuzzmo necs55«ri2, siebe die 
vorh. Nummer), aus dem Römischen Recht wohl zu 
ergänzen scvn, z. B. inimicinae «spital^ nut den 
verstorbenen Eltern des Pupillen, nur dürfte man sich 
zu hüthen haben, solche Ursachen auszunehmen, die 
dem Geiste der Vormünder-Ordnung zuwider laufen. 

5) Kein übrigens befugter Vormund darf sich 
der Tutel unterziehen, bevor er nicht die Bestät i 
gung bcy der O b r i g k e i t nachgesucht und er
ha l ten bat (V .O. §.17). Das Gesetz macht dlos 
eine Ausnahme für den Fall , wo die Gerichts- oder 
Tings-Session schon vorbey sevn sollte, und die Pu-
pillen Schaden leiden würden, wenn der Vormund 
sich nicht der Verwaltung der Tutel unterziehen wollte, 
von welcher Ausnahme jetzt, wo die Gerichte sich in 
perpetuirlicher Function befinden, nicht mehr An
wendung zu machen ist. Der Satz scheint nur eigent
lich von testamentarischen und gesetzlichen Vormün
dern zu gelten. Allein der generelle und kathegerische 
Imperativ des Gesetzes läßt die Anwendung auf tu» 
tore» llativo» um so eher zu, als der Zweck derCon-
firmation der ist, genau zu untersuchen, ob auch Aus-
schlicßungsgründc von der Vormundschaft vorhanden 
sind, und es sehr wohl möglich ist, daß die Obrigkeit 
früher einen nicht gehörig qualisicinen Vormund er
nannt haben kann. 

Bev Antretung der Vormundschaft sollen immer 



zwey r i c h t i g e I n v e n t a r i e n über das gesamm-
te Mobiliar- sowohl als Immobiliar« Vermögen des 
Pupillen, in Gegenwar t einer Gcrichtspcrson 
aufgenommen werden, welche von ihnen sämmtlich 
lden Vormünndern und der Gerichtsperson) unter
schrieben werden sollen. Eins davon soll in den Hän-
des Vormundes (oder der Vormünder) bleiben, das 
andere aber soll dem Familien räche und in dessen 
Ermangelung dem seine Stelle in solchen Fall (siehe 
unten) vertretenden Gerichte überliefert werden (V. 
5). §. l8). Es wird die Drohung hinzugefügt, daß 
die Vormünder, welche ohne Beobachtung der gesetz
lichen Vorschrift über das Eigenthum des Pupillen 
disponiren oder solches verwalten würden, als ver, 
dächtig removirt werden sollen. 

7) Die E rz iehung des Pupillen, die Besorg 
gung seiner Angelegenheiten und die Verwaltung 
seines Vermögens, so wie die Disposition darüber, 
wird, V. O. §. 19 folg.. ganz in die Hände des 
Vormundes gegeben <y, und das Gesetz schreibt nur 
vor. wie sich der Vormund dabep zu nehmen habe. 
Aus den Vorschriften des §. 2) und 29 folgt sonnen, 
klar, daß unbewegliches Gut der Pupillen, den Fall 
drückender und anders nicht zu tilgender Schuld aus» 
genommen, nicht veräußert werden darf. 

D^s Gesetz kennt weder die Nothwendigkeit des 

im Römisch n Rechte für diesen Fall vorgeschriebene» 

<lecl«n «l» »livll«nllo, noch die anderen Fälle selbst, 
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wo nach dem Römischen Recht auch die Veräußerung 
des unbeweglichen Pupillen-Gutes erlaubt ist. I n 
der leytern Hinsicht dürfte eine Ergänzung aus dem 
Römischen Rechte offenbar dem Geiste des Gesetzes 
zuwider sevn. Denn indem das Gesetz den Fall, wo 
die Veräußerung des unbeweglichen Pupillen «Gutes 
soll geschehen können, genau bestimmt, schließt es zu, 
gleich alle übrige noch denkbare Fälle aus, möchte 
auch ein eben so dringender oder gar noch dringende» 
rer Grund dazu vorhanden stvu. I n der erster« 
Hinsicht dürfte allerdings Ergänzung aus dem Rö
mischen Recht statt finden. Das äscrenim cle 
«lienanäo wird nirgends weder ausdrücklich noch 
stillschweigend verworfen, und auch auf den einzigen 
in der Vormünder, Ordnung bestimmten Fal l , wo 
die Veräußerung des unbeweglichen Pupillen-Ver< 
mögens erlaubt sevn soll, dürfte es nicht die Absicht 
des Gesetzgebers gewesen sevn, die Sache allein, dem 
Ermessen des Familicnrachs und des Vormundes zu 
überlassen. 6) 

Die Römischen gesetzlichen Bestimmungen, wel̂  
che die Person des Pupillen zum Gegenstande haben, er. 
scheinen mehrenthcils durch die Vormünder-Ordnung 
ganz ausgeschlossen. Ueber das qua mullo pupilla« 
«<!ucari llebont ist deutlich in der Vormünder «Ord
nung bestimmt worden., und das ubi geht aus der 
Vergleichung von §. 9, 19 und 20 derselben ebenfalls 
klar hervor. Eine Ergänzung aus dem Römischen 
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Recht kann daher hier durchaus nicht Statt 

finden, e) 
Von der den Vormündern §. 25 gegebenen Er^ 

laubniß, das Pupillen «Geld selbst zu brauchen, wenn 

sie eben so hohe Renten und eben so große Sicherheit 

geben als andere etwa geben möchten, läßt sich noch 

nicht schließen, daß dem Vormund auch der Gebrauch 

»«derer Pupillen »Sachen erlaubt worden. 

8) Die Tutel ist ein eigenes Recht und eine 

eigene Pf l icht des dazu berufenen Vo r , 

mundes. wofür er dem Pupillen auch nur allein 

verantwortlich ist, mag er alles dazu gehörige selbst 

führen oder durch andere führen lassen. Wird indeß 

der Vormund wegen Weitläufigkeit der Tutel oder 

weil er sie selbst nicht besorgen kann, genöthigt, einen 

V o i g t anzunehmen, und hat nur hinsichtlich der 

Bestellung und Controllirung derselben nichts ver» 

sehen, so ist er von aller Verantwortlichkeit frey, 

wenn der Pupill durch den Voigt zu kurz gekommen 

ist (V. O. j . 28). 

Die Bev 0 ig tung bey der Tutel ist nichts der 

Schwedischen Gesetzgebung eigenthümliches, sie kommt 

auch in der Germanischen vor. Sie ist in der alten 

Zeit etwas ganz gewöhnliches bey der Tutel des Adels. 

Der Ritter verstand wohl zu trinken, zu jagen und 

zuschlagen, aber nicht das Vermögen zu verwalten, 

selbst sein eigenes nicht. Alles war daher unter den 

Händen solcher angenommenen Verwalter, die man 
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allgemein Bo ig te nannte. Verstand ein Ritter 
nicht sein eigenes Vermögen zu verwalten, so konnte 
man ihm um so viel weniger dje Verwaltung des 
Vermögens eines andern anünnen, den er unter seiner 
Tutel hatte. So war die Annahme eines Voigts für 
das Pupillen-Vermögen nicht blos «was gewöhn-
liches, sondern auch in der gesetzlichen Ordnung k). 
Huf diese RechtSsitte gründet sich die angeführte Stelle 
der Vormünder-Ordnung. 

Strenger nimmt es das Gesetz mit dem Voigt 
als mit dem Vormunde selbst. Es soll niemand als 
Voigt bestellt werden, als welcher genügsame 
B ü r g e n stellen kann, oder wenn er sonst ein recht
licher Mann ist, vor Gerichtsstätte eidlich angelobt 
hat „rem pupilli galvam lore." Hier wird also 
die 5»ti5l!atio anerkannt, die dem Vormunde selbst 
erlassen ist. Der Vormund haftet nur für die Hand-
lungen des Voigts, wenn bey der Bestellung desselben 
etwas versehen worden ist oder er nicht die nochige 
Controlle geführt, besonders wenn er die jährliche 
Rechnungsabnahme versäumt bat. 

9) Dem Vormunde ist nach V. O. j . 53 zur 
Pflicht gemacht worden, jährliche Rechnung von dem 
Pupillen - Vermögen abzulegen. Die Worte: „z u » 
wenigsten a l lemal über das a n d e r e I a o r " , 
können nur als ein Privilegium für den Vormund in 
so fern betrachtet werden, als es wegen besonderer 
eingetretener Umstände ih« nicht füglich möglich 
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war, die Jahres-Rechnung zu legen. Die Rege! 
bleibt immer die jährliche Rechnungs» Ablegung. 

Von der jährlichen Rechnungs - Ablegung — 
nicht von der endlichen dem Pupillen selbst zu leisten 
den — sind jedoch befreyt die Eltern, wenn sie die 
Vormundschaft über ihre Kinder führen, ß) 

10) Die Verantwortlichkeit des Vormundes ist 
V. O. §. 30 dahin bestimmt worden, daß wenn ein 
Vormund nur das Pupillen-Vermögen mit gleichem 
Fleiße, Sorge und Bedacht, als wenn es sein eigenes 
wäre, verwaltet, und einen solchen billigen Fleiß am 
wendet, wie einem verständigen Hausvater gebühret, 
und dem Unmündigen alles genau berechnet, er von 
allem Anspruch frep seyn soll. Man kann nicht sagen, 
der Schwedische Vormund prästire nur cul^am 
levem, wie nach Römischen Recht, aber auch nicht, 
er prästire culpam levizzimgm. Es läßt sich hier 
auch nicht zwischen generelle und individuelle culpa 
unterscheiden. Das Gesetz enthält in seinen Bestim
mungen ganz deutlich den Indicativ für die Bcur» 
theilung der culp« eines Vormundes. Es ist der 
verständige und sorgsame Hausvater, der hier in 
Betracht kommt. Mehr als das Römische Recht 
scheint allerdings die V. O. von dem Vormunde ;u 
sodern. Was dem Vormunde zur l/ast fällt, scheint 
durchgehends auch von seinen Erben vertreten werden 
zu müssen. Aus dem Römischen Rcchr dürfte hier 
durchaus nicht zu suppliren seyn, denn der darin 
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zwischen den Tutor und seinen Erven gemachte Unter-
schied ist der alten Schwedischen Ncchtssitte nicht blos. 
sondern generell der alten Rechtssme der germanischen 
Völker zuwider. 

Dagegen kann die in der V. O. übergangene 
S o l i d a r < Verb ind l ichke i t mehrerer Vor
münder bcu ungethei l ter Administration aller« 
dings aus dem Römischen Recht supplirt werden. 
Sie widerspricht dem älteren Schwedenrecht nicht 
nur nicht, sondern ist darin sogar anerkannt. 

2) Von den Bestimmungen, welche das Römische 
Recht. O i x . X X V I I , 5, 5 o 6 . V , 45, und 
v i ß . c. l. 6, enthalt, ist also bep der Vor« 
münder« Ordnung weder zur Ergänzung dersel
ben, noch in 5ub5i<Uulu Gebrauch zu machen, 
weil sie durch die deutliche Bestimmung dersel
ben ausgeschlossen sind. 

2) Die stillschweigende oder gesetzliche Hypothek 
des Pupillen in dem Vermögen des Vormundes, 
scheint sich schon in der srichern Zeit den Völkern, 
welche m»t den Römern Verlehr hatten, mitge» 
theilt zu haben, und so allmahlig nach den'Nor
den verpflanzt worden zu scyn. Schon nach 
dem ältesten Schwedcnrecht soll der Vormund 
mit allem, was er mit vollem Elgentbumsrecht 
besitzt, seinem Mündel hasten, durch welche Be
stimmung zugleich angedeutet wird, daß die 
.Hypothek sich nicht über Güter und Sachen 



< 

erstreckt, die er ritulo lsudi oder benoficü 
besitzt, 

d) Sie sind jedoch hier modificict worden. So z. 
V . sind dietl-ia onera tureln? in unu clomo in 
zwey Vormundschaften verwandelt worden; die 
Zahl der Kinder, welche von der Vormundschaft 
befreven soll, ist nicht angegeben worden, som 
dern es heißt blos: „v ie le Kinder" u. s. f. 
Hier muß also offenbar das vernünftige Er< 
messen der Obrigkeit eintreten, 

c) Die Ansicht, welche in der älteren Deutschen 
Gesetzgebung zum Grunde liegt und auch im 
Sachsenspiegel wiederholt worden ist, daß 
dem Vormunde eine qua« poteztgz parentum 
über den Pupillen zustehe, und der Vormund 
während der Tutel alles allein besorge, der 
Puxill aber auch in gar keiner Betrachtung 
komme, findet sich gleichfalls in der V. O. 
aufgestellt. Darum ist hier auch nicht das 
mindeste aus O i g . X X V I , 8 und (^o<1. V, 
5g zu brauchen, sondern alles aus einheimischen 
Rechtsprinzipien zu erklären und zu ergänzen. 

Der Pupill hat bis zur beendigten Tutel 
überall keinen rechtlichen Willen. Er kann da» 
her auch nie der handelnde und der Vormund 
nur der »utoritÄtem interponirende Theil seyn. 
Die Römische Spitzfindigkeit kennen die Völker 
der neueren Geschichte überall nicht. 
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Das Recht blos zu erwerben, und die OKli-
z,ria ex re, welche das Römische Recht auch 
selbst unter seiner strengen väterlichen Gewalt, 
vielmehr also noch unter der Tutel anerkannte, 
dürften auch dem Schwedischen Pupillen um so 
weniger streitig gemacht werden, als dies, daß 
der Pupill für nichts geachtet wird, doch im 
Grunde nur seine eigentlichen Rechtshandlun
gen bezweckt. 

6) Ich bemerke, um Mißverstandnissen zu begeg
nen, hier einmal für allemal, daß ich immer 
allein den Gesichtspunct fasse, wo die Vormün
der-Ordnung aus dem Römischen Recht er
gänzt werden kann und wo sie nicht ergänzt 
werden darf. Eine andere Frage ist, wie weit 
das Römische Recht, als zur Hülfe geltendes 
Recht, daneben angewandt werden könne, von 
der unten die Rede seyn wird. 

») Hicherg'hörcn Oiß. X X V I I , 2 und Coä .V , 
49,5». Es ist wohl keine Frage, daß nach dem 
Geiste der V. O. auch die Verfügungen respectirt 
werden müssen, welche die Eltern über die Er-
ziehung ihres nachgelassenen Kindes in ihrem 
letzten Willen getroffen haben, auch daß es dem 
Vormunde frey stehe, in deren Ermangelung, 
oder wenn solche ohne Nachtheil der Kinder 
nicht sollten erecutire werden können, bep der 
Obrigkeit auf Bestimmung darüber anzutragen; 

/ 



ich spreche hier blos von Anwendung der Rom. 
Vorschriften in ihrer Totalität. Daß der Mut* 
ter, wenn sie auch zur zweytcn Ehe schreitet, 
die Kinder nicht genommen werden sollen, ist 
V. O. §. 9 vorgeschrieben worden; in andern 
Fällen dürfte es aber doch ganz von der Ein
sicht des Vormundes abhängen, uKi pupillu» 
«lillentÄri et eduesri 6ede»r. Auch nicht 
alle Verfügungen des Verstorbenen über das 
ubi l">l'lllu5 mc. dürften zu respectiren seyn, 
z. B. die Verfügung, daß der Pupill bey dem 
Stiefvater oder der Stiefmutter erzogen wer
den solle, wemn sie zumal mit sukztnuuo ver
bunden wäre. 

l ) Wir haben über diese ältere Vevoigtung, so 
ausgebreitet sie auch war, kemc genaueren 
Nachrichten. Man kann wohl annehmen, daß 
im allgemeinen der Stellvertreter mit demjeni
gen, dessen Stelle er vertrat, nach gleichen 
Grundsätzen ist beurtheilt worden. 

ß) Nach der V. O. §. 5 ist zwar dem Vater als 
Vormund seiner Kinder, nicht auch der Mutter 
die Rechnungs» Ablegung erlassen worden, aber 
die Vormünder-Ordnung verweist hier auf das 
kandrecht, in welchem, Kap. 22, die Mutter 
ausdrücklich mit dem Vater in dieser Hinsicht 
gleich gestellt wird. Da hier auch nur von der 
jährlichen Rechnungs«Ablegung die Rede ist 
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so kann kein Zweifel seyn, daß jeder der Eltern, 
welche die Vormundschaft geführt hat, seinem 
Kinde, wenn dasselbe mündig geworden ist, 
Rechnung von der geführten Tutel ablegen 
müsse. 

§. i i . Ich komme d r i t t e n s zu dem Fami 
l ie n r a t h. Oben ist erwiesen worden, daß er nach 
der Vormünder?Ordnung bey jeder Tutel crfodert 
werde, und kann er nicht aus den Verwandten des 
Pupillen gebildet werden, so muß das Gericht seine 
Stelle vertreten K). Für die Fälle der Stellvenre-
tung muß natürlich von dem Surrogate dasselbe gel-
ten, was von demjenigen gilt, dem es surrogirt wor< 
den ist (siehe weiter unten). Von seiner Bildung 
wird weiter unten die Rede senn. Hier gilt es blos 
seiner Function und seinen Rechten und Pflichten. 

Die Vormünder-Ordnung qehtüber die Sache als 

etwas avs der Verfassung und der Praxis bekanntes 

leicht weg, und macht nur die Bestimmungen, welche 

sie nach den Umständen für nötbig findet. Sie muß 

daher bier au? dem alteren Schwedischen p r i v a t -

sowohl als öffentlickenRecht, vorzugsweise 

aber aus de« letzteren bedeutend ergänze werden. 

Vorläufig 'st hier nur noch aus der Schwedischen 

R?chtsgcschichte zu merken, daß früber der Familien-

räch in'r bey den übrigen Vormundschaften, nicht 

aber bcu der tut«Ia paremum statt fand, sondern 

auch bey dieser erst durch die Vormünder-Ordnung 
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obendrein mit einer größeren Strenge eingeführt 
wurde. 

Nach der alteren Schwedischen Verfassung, die 
hier mit der älteren Germanischen ganz übereinstimmt, 
erscheint der Familienrach 

i ) als die eigentliche Behörde, welche die 
unmi t t e lba re Aufsicht über die 5 u t e l und 
die Cen t ro l l e der Vormünder führt. Es ist 
keine Frage, daß er auch dem Vormunde gütliche 
Vorstellungen machen kann, wenn er findet, daß 
dieser seine Pflicht vernachlässigt, nur die Befugniß 
ihn eigentlich zu corrigiren und zu cmendiren steht 
ihm nicht zu, sondern er ist für solche Fälle zu gericht
lichen Antragen schuldig und befugt zugleich. 

2) Der Familienrach ist der D e p o s i t a r des 
Pup i l l en« Ve rmögens , daher ihm auch nach 
H. 18 der Vormünder-Ordnung das eine Eremplar 
des von dem Vormunde über das Pupillen-Vermögen 
errichteten Invcntarinms ausgeliefert werden muß. 
Als Depositar des Pup.llen-Vermögens gebührt ihm 
auch gewiß unstreitig die Aufbewahrung aller Urkun
den, welche das Pupillen-V.rmögen und die.Rechte 
des Pupillen betreffen. I m gerichtlichen Deposito 
können sich nach dem Geiste der Vormünder-Ordnung 
diese Urkunden nicht befinden, dem Vormunde können 
sie auch nicht füglich gelassen werden. 

z) Für ihn gcvört die dem Vormunde auferlegte 
jähr l iche Rechnungsablegung (V.O. §.3;), 
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sehr natürlich auch dieMonitur und dieBeurtheilung 
der darauf erfolgten Iustification. Die Ertheilung 
der Decharge aber dürfte allein Sache des Gerichts 
scyn. Legt der Vormund die Rechnung nicht zur be
stimmten Zeit ab, so ist es seine, des Familienraths, 
Pflicht, ihn dazu außergerichtlich und gerichtlich auf, 
zufodern. 

Bey der jahrlichen Rechnungsablegung muß auch 
die Berichtigung des Invcntariums geschehe, wenn 
solches hat verringert werden müssen oder durch Zu
falle verringert worden ist. Die Angelegenheit ge-
hört ja offenbar mit zur Rechnungsablegung. 

4) Wenn der Vormund selbst die Pup i l len-
Gel d e r b r a u ch e n w i l l , so ist der F a m i l i c n« 
r a t h die Behörde, welche nach §. 25 der V. O. 
diese Angelegenheit r e g u l i r t und für die 
nöthige Sicherhei t des Pup i l l en sorgt. Aus 
dieser Stelle und aus einer anderen (§. 27), kann 
man füglich schließen, daß der Familicnrath in allen 
Angelegenheiten der Tutel zugezogen werden muß. die 
eine Unregelmäßigkei t entbalten. Hier wird 
nchmlich gesagt: „daß wenn der Unmündige von gu
ten InLienio sich befinden sollte, so daß er mit der Zeit 
das, was an ihm gewendet worden, wieder verdienen 
möchte, so sßlle man vom Capital selbst so viel auf 
ihn verwenden, als zu seiner besseren Erziehung nöthig 
befunden würde, doch solle solches nur mit der nach« 
stenFreunde oder auch desGerichts Vorwissen 
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geschehen/' Des Gerichts geschickt hier blos in s» , 
fern Erwähnung, als solches in Ermangelung des 
Familicnrachs denselben vorstellt. Aber aus der 
Disposition des Gesetzes, obgleich solche nur eine rar, 
ticulaire ist, und dem oben gedachten §.27 folgt ganz 
der generell aufgestellte Eay. 

c) I n die V e r w a l t u n g der Tutel darf sich 
der Familienrath ganz unstre i t ig nicht mi 
schen, sondern es ist diese ein ausschließliches 
Recht der Vormünder. Die Vormünder brauchen 
ihn auch nicht um Nach zu fragen, wenn sie nicht 
wollen; fragen sie ihn darum, so ist er nicht blos 
Rath zu ercheilen schuldig, sondern muß auch immer 
den besten Rath geben. 

Eine Ausnahme von dem Satze kommt be» der 

tutela pal entuin vor. 

3) Ben der tutela patri« concurrirt das eonzi-

üum nl-opill^uorum mit seinem Rath in allen Fäl

len, wo etwas wicht iges vorfallt, so der Kinder 

Auferz ie l iung oder derselben E igenthum an« 

geht. (V. O. §. 2.) 

b) Bey der tutela ma,ri5 coadmin is t r i r t 

der Familienrat!) das Vermögen des Pupillen durch 

einen aus seiner Mitte erwählten Beystand, den 

übrigen Tbeil der Tutel (außer der Vermögens-Ver

waltung) besorgt aber die Mutter alleim (V. O. §. 3.) 

Daß das Gesetz bey der tutela paroutun» den 

Familienrat!) «n einer strengeren Beziehung mit der 
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Tutel setzt, hat seinen sehr vernünftigen Gruqd. Ein
mal ist hier gegen die Regel nur ein wirklicher Vor
mund. Die tutela M9tri8 ist ohnehin eine mehr 
förmliche als materielle, weil kein Weib einem ne^o-
tio vil i l i als völlig gewachsen angesehen werden kann. 
Der Vater als Vormund seiner Kinder ist gar sehr 
geneigt, das Vermögen der Kinder noch ganz nach 
den Rechten der vaterlichen Gewalt zu behandeln, die 
hier durch die vormundschaftlichen Wichten gar sehr 
beschränkt werden. Endlich ist es auch dem Prinzip 
von den völlig gleichen Rechten der Eltern, nach Ger-
manischer sowohl als Schwedischer RcchtkMte ganz 
gemäß, daß an die Stelle des abgegangenen der Eltern 
ein anderer trete. Mit der tutela sigil-ig vertrug 
sich ein förmlicher Bcystand nicht füglich, man setzte 
daher den Familienrat!) in nähere Verbindung. 

b) Wenn der die Tutel über sein unmündiges 
Kind führendeVatcr sich wieder vc rhe i ra the t 
und durch das Zubringen einer Stiefmutter die Vor
mundschaft nach §. 7 der Vormünder-Ordnung so 
ganz verliert, daß er auch das Vermögen des Un
mündigen demselben auskehren muß, so wird von dem 
Familienrathe die Auseinandersetzung zwi
schen dem V a t e r und seinen K inde rn be
sorgt, und die neue Bevormundung der letzteren be
trieben. Gleichergestalt betreibt der Familicnrath 
die Bevormundung, wenn die Mutter zur zwepten 
Ehe schreitet, und aus diesem Grunde endlich 
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licnrachs die pogtu lnt ic» 5uzi,<?cti zählen, 
wenn der Vormund etwas vernachlässigt oder gar 
dem Pupillen vcruntrctn. ' 

Daß der bereits organisirte Familienrach die 
Widcrdevormundung des Pupillen betreiben müsse, 
wenn der Vormund um Tode abgebt, und inzwischen 
die Sorge für den Pupillen übernehmen, versiebt sich 
wohl von selbst. Von der Betreibung der Bevor
mundung vor seiner Organisation, wird gleich her» 
nach die Rede seyn. 

Nach der Vormünder «Ordnung kann der Fami
lienrach nur aus Verwandten des Pupillen bestehen, 
und sind diese nicht vorhanden, soll das Gericht 
selbst d ieFunc t l onen d e s F a m i l i c n r a t h e s 
übcrne h m e n. Die nächsten Freunde gehen hier 
wie bev der Tutel selbst den entfernteren vor, ohne 
daß übrigens die Entfernteren durch die Naheren 
ausgeschlossen würden. Bey der väterlichen Tutel 
bestellt der Familienrats) ganz aus Verwandten des 
Pupillen von mütter l icher, bey der mütterlichen 
Tutel aber größteniheils aus Verwandten von vä
ter l icher Se i te . Bey der übrigen Tutel muß 
man annehmen, daß er zu gleichen Thcilcn aus Ver
wandten von väterlicher und mütterlicher Seite bestehe. 

Das Gesetz scheint, wenn auch noch kein Fami, 
licnratb vorhanden ist, der sich ebne obrigkeitliche 
Organisirung nicht denken laßt, doch immer den näch-
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st'n Freunden i) die Verpflichtung aufzuerlegen, die 
Bevormundung des Pupillen zu betreiben. Es kann 
hier nur von dem Falle die Rede seyn, wo entweder 
gar keine testamentarische oder gesetzliche Tutel ein-
tritt, oder wohl eine gesetzliche, aber wegen der meh
reren Competenten der Tutor erst ausgemittelt wer-
den muß. l̂ ) 

Uebcr die Verantwortlichkeit des Familienraths 
ist in der V. O. nichts bestimmt worden, weil sie sich 
scho.t von selbst versteht. Nur ist die Frage, welche 
ellhia er zu prästiren habe, wenn er in Erfüllung 
seiner Pflichten saumselig gewesen ist. Er ist un
streitig als Zwischenbchörde zu betrachten, zugleich 
als solche Zwischenbehörde, der hauptsächlich die Eon-
trolle und Bewachung des Vormundes obliegt. Von 
der römischen ud l i ^nn ,nggi5tr2tu5 laßt sich hier 
um so weniger Anwendung machen, als er — der 
Familienrat!) — sowohl durchs Gesetz als durch die 
Obrigkeit in einem so engen Verhältniß gestellt wird. 
Er muß daher nach den Grundsätzen von der culpa, 
welche jede Behörde, der eine strenge Inspccnon zur 
Pflicht gewacht worden, zu prästiren hat, beurcheilt 
werden, und ist unstreitig culpani Isvizzimam zu 
prästircn verpflichtet. 

K) Ob ich noch erst den Beweis führen müsse, daß 
der Familienrath überall in der Vormünder-
Ordnung vorkomme (in der älteren Schwedi
schen Verfassung ist er unstreitig gegründet), 



weiß ich doch wahrlich selbst nicht. Um der 

Schwachen willen schadet indeß auch der lieber-

fiuß nicht. 
Es könnte Jemand (versteht sich ein Nicht

jurist, denn von Juristen laßt sich ein solcher 
Einwurf nicht erwarten) wohl sagen: in der 
Vormünder-Ordnung komme ja nicht einmal 
die Sache dem Namen nach vor. Was da von 
Concurrenz der Verwandle« bey der Tutel stehe, 
mache sich auf eine sehr natürliche Weise. Wo 
der Vormund die Verwandten um Nach fragen 
müsse, da frage er sie darum, das Invcnta-
liuln trage er ihnen hin, und eben so lege er 
ihnen Rechnung ab. Wollten die Verwandten 
keinen Räch ercheilen, kein I'nventarium,. keine 
Rechnungsablegung annehmen, so habe er seine 
Schuldigkeit gechan. — Wahrlich eine sauber.' 
Gesetzgebung, die doch bis dahin noch wirklich 
etwas unerhörtes gewesen wäre. Alle vom 
Familienrat!) sprechende Stellen der V. O. 
müssen aus der alten Schwedischen Verfassung 
zwar ergänzt werden, aber sie sind doch auch 
schon für sich ganz klar. Das Gesetz legt den 
nächsten Verwandten schcn Verpflichtungen auf, 
ehe noch der eigentliche Familicnrach constituirt 
und o"ganisirt worden ist; den constituirtcn 
und organisirten Familienrath macht es vollends 
zur vormundschaftlichen Behörde. Wo der 
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Familienrach der Substanz so wenig als der 

Form nach vorhanden ist, da tritt alsdann 

das Gericht in seine Stelle. Das Gericht 

kommt, wie sich weiter unten zeigen wird, in 

zwiefachem Betracht: i ) als Stellvertreter des 

Familicnratbs; 2) als eigentliche vormund

schaftliche Behörde. Daß das Gesetz über die 

Constituirung des Familienrats ganz schweigt, 

ist sehr natürlich, da es die Sache als etwas 

bekanntes voraussetzt. Die alte Gesetzgebung 

geht ja überall nicht so ins Detail, wie die 

neuere, sie bestimmt nichts über bekannte Ge

genstände. Die Materie gehört ohnehin zur 

praktischen Jurisprudenz, 

i) Vo rmünde r -Ordnung , §. 11.) 

K.) Die obligatio petenlU tutor« des Römischen 

Rechts ( 0 i Z . X X V I , 6 und 6oc1. V , 3 l 

und 32), ist hier ganz klar allen nächsten Ver

wandten ohne Unterschied und selbst dem ihre 

Stelle vertretenden Gericht zur Pflicht gemacht 

worden, wo sie sich sehr natürlich in eine clano 

lutoriz oder ordiuatio tutelae verwandelt. 

§. 12. Ich habe es noch v ie r tens mit der 

Concurrenz der Obrigkeit bcu der Tutel zu thun. 

Sowohl nach dem alteren Schwcdcnrccht als der 

Vormünder-Ordnung ist hier allein die Obrigkeit 

gemeint, unter deren Gerichtsbarkeit sich der Pupill 

hcfindet. 
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Das Gericht kommt bey der Tutel in zwiefachem 
Betracht: i ) a l sS te l l vc r t re te r des F a m i l i e n-
r a t h s , wenn dieser nicht vorhanden ist; 
2) als die Obervormundschaf t führende. 
Behörde. 

I n der ersten Eigenschaft gilt von der Obrig-
keit alles das, was h. n vom Familicnrach gesagt 
worden ist. 

I n der zwevtcn Eigenschaft sollen die Ver
pflichtungen der Obrigkeit hier noch näher untersucht 
werden. 

Vorläufig ist zu merken, daß zurzeit, wo die 
Vormünder-Ordnung erlassen wurde, es noch keine 
perpetuirlich fungircnde Gerichte gab. Daher konnten 
auch der Obrigkeit als solcher keine solche Verpflichtun
gen auferlegt werden, als man ihr wohl in unseren 
Tagen auferlegt. Ob man sie ihr im entgegcnge« 
setzten Falle auferlegt haben würde, dürfte doch gar 
sehr die Frage sevn. 

Die Bestimmungen der Vormünder-Ordnung 
über den Gegenstand sind höchst dürftig, und müssen 
theils aus der Schwedischen Praxis, theils aus der 
Natur der Sache supplirt werden. 

Das obervormundschaftlichc Gericht kommt un
streitig in doppelten Betracht, vor und nach regulir« 
ten Tutel. 

I. V o r r e g u l i r t e r T u t e l liegt demselben 
i ) die H a n d h a l t u n g darüber ob, daß dem 



?5 

Pupillen weder an seiner Person, noch an 
seinem Vermögen ein Schaden zugefügt 
werde. Die Handhaltung ist bedingt durch die 
Falle, wo i ) der Pupill ein Waise ist; 2) die 
rechten Vormünder noch nicht verordnet werden 
können (V. O. §. 11). Ueberdies soll noch die 
Handhaltung statt finden, wenn ein Vormund 
Entschuldigungs'Ursachen vorgebracht hat, diese 
aber verworfen worden sind, und er gegen das 
Vcrwerfungs-Dccrct appeilirt (V. O. §. 31). 
Wie das Gericht die Hand halten will , bleibt 
ganz ihm überlassen, durch Versiegelung oder 
andere zweckdienliche Maßregeln. 

Die Stelle §. n : „sollte aber ein Verbim 
derniß einfallen, daß die rechten Vormünder 
nicht sofort verordnet werden könnten", scheint 
nur noch einer Erläuterung zu bedürfen. ^ 

Die Confirmation der Vormünder kann hier 
nicht gemeint seyn, weil diese eigentlich auf 
Gefahr des Vormundes geht. Klar scheint auch 
dies schon aus §. 31 der V. O. hervorzugehen. 
Das Gesetz kann nur vom clel'ectug tutelas 
verstanden werden. Dieser existirt 2) so oft 
gar keine tutela te5t2m6nt3ri2 oder l<?ßitima 
vorhanden ist. Ii) Zwar tutelg leßirimg exil 
siirt, aber noch erst die Person des Vormundes 
auszumittcln ist, z. V . es sind mehr denn zwep 
gleich nahe Verwandte vorhanden, c) Endlich 



wenn die Person des Vormundes zwar be
stimmt ist, der Tutor sich aber weigert die 
Tutel zu übernehmen, und gegen das seine Ent-
schuldigungs - Ursachen verwerfende Decret 
appellirt. 

2) Die Bevo rmundung , wenn kein tutor te-
5t2menlgsiu8 oder legitimus vorhanden ist, 
oder zwar vorhanden ist, aber verworfen wer« 
den muß, oder gegründete Entschuldigung^ 
Ursachen anzuführen vermag, desgleichen die 
electio tutorum unter mehreren, welchen die 
legitime Tutel deferirt worden ist, und endlich 
die Eon f i r m a t i on der Vormünder. Daß 
die Bestätigung eine mit Untersuchung über die 
Q u a l i t ä t e n der Vormünder verbundener 
Act scy, brauche ich nach dem oben ausgeführ
ten n'cht erst zu erinnern. 

z) Die Beste l lung und O r g a n i s i r u n g des 
F a m i l i c n r a t h s . Die Vormünder-Ordnung 
enthält darüber, als einer bekannten Sache, 
kein Wort. Aber jeder in Schweden wußte ja 
auch, daß der Familienrath weder als etwas 
vages gedacht werden dürfe, noch daß er aus 
den Wolken fallen könne; wozu also noch erst 
einer Bestimmung darüber in einem Gesetze, 
das ja überall nicht auf Vollständigkeit An
spruch macht. 

Od die Bestellung und Organisirung des 
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Familienraths derzeit, als die Vormünder' 

Ordnung gegeben wurde, gleichzeitig mit der 

gerichtlichen Confirmation der Vormünder ge

schah, oder derselben nachgebracht wurde, »reiß 

ich zwar nicht, möchte aber um so mehr das 

ersierc behaupten, als sich beydes zusammen 

am bequemsten in einem Termin abthun läßt; 

der Familienrath auch sogleich mit der nöthigen 

Instruction versehen und der Vormund an ihn 

verwiesen werden kann. 

Die Vormünder < Ordnung macht dem Ge, 

richte zur Pflicht, darauf zu seben, daß der 

Vormund sich der Tutel alsbald unterziehe und 

zu dem Ende die gerichtliche Consirmation nach» 

suche. Daß sie eben so dem Gerichte die Or

ganisation und Bestellung des Familienraths 

stillschweigend zur Pflicht mache, ist keinem 

Zweifel unterworfen. Ein Gericht, daß mit 

Vernachlässigung der Bestellung des Familien, 

raths die Vormundschaft sich allein unterwer

fen wollte, würde sich nach dem Geiste des Ge

setzes als Familienrath cbtrudiren, und dem 

Pupillen für allen Schaden unbedingt verant

wortlich machen. 

Hinsichtlich derBestellung des Familienraths 

muß es dem Richter frey steh.n, aus den Ver

wandten des Pupillen diejenigen auszuwählen, 

welche er für die tauglichsten balt. Sind die 
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nächsten Verwandten schon durch d»e Tutel ab-

sorbirt worden, so mußider Familienratl) aus 

den entfernteren constitunt werden. Was da-

b«v sonst noch zu beobachten ist, übergeheich 

'.'ekannt. 

I I . Mit d >r Bestätigung des Vormunds und der 

Bestellung deo ^amilienrathö ist die Tutel für regu» 

lirt zu achten. Vlsher erscheint das Vormundschaft« 

liche Gericht mehr.a i t iv , nach regu l i r t er Tutel 

aber verbalt es sich meist nur passiv. Behält es 

gleich den Familienrats) sowohl als den Pormund 

fortdauernd im Auge, und so in der Aufsicht, daß 

^s, sobald es Unregelmäßigkeiten erfährt, zu jeder 

Heit ex oMcio einschreiten kann, so handelt es doch 

für andere Fälle nur eigentlich auf Betrieb des Fa< 

milicnratbs oder des Vormundes. Die nach regu« 

liner Tutel bev dem obervormundschaftlichen Gerichte 

vorkommenden Geschäfte können daher nur scyn, Ein» 

sordcrung von Berichten über die Vormundschaft 

und deren Prüfung, Entscheidung über Dlffercnzie», 

welche zwischen dem Familienrach und den Vormün» 

dern entstehen, Untersuchungen über den suspect ge< 

wordenen Tutor, dessen Remotion und Anordnung 

einer neuen Tutel, und eben so Veränderung des Fa

milienrats, wenn dieser scme Pflicht.» nicht erfüllt. 

Es braucht wohl nicht erst erinnert zu werden, 

daß das Gericht zu allen Maßregeln befuat sey. welche 

zum Zweck führen und dasselbe in den Stand sehen, 

, 
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die ihm obliegenden Functionen in ihrem ganzen Um

fange zu erfüllen. 

Ueder die Verantwortlichkeit des ebervormund-

schaftlichcn Gerichts fehlen in der Vormünder-Ord

nung wicdcr die nöthigcn Bestimmungen. Sie dürf

ten um so weniger aus der Mirquelle^cr Vormünder-

Ordnung, dem Römischen Recht, zu ergan^n sevn, 

als die Obrigkeit gegen die Vormundschaft m c'nem 

ganz anderen Verhältnisse gese t̂ ist,' als das Römi

sche Recht sie setzt. Subsidiarisch mag immerhin 

nur die Obrigkeit zur Entschädigung des Pupillen 

verpflichtet bleiben, wenn er weder von dem Vor» 

munde und dessen Erben, noch von den Mitgliedern 

des Familienratbs und deren Erben das Seine er» 

halten kann, aber hinsichtlich der von ihr zu prästi-

renden culpa müssen gewiß gleiche Grundsätze, wie 

bevm Familienrath, angenommen werden. 

§. 13. Ich beschließe diese Exposition des Gei

stes der Schwedischen Vormünder-Ordnung mit sa

genden Bemerkungen: 

i) Es hat keinen Zweifel, daß, wenn dieSchwe-

sche Vormünder- Ordnung in dem vorgelegten <?> eiste 

derselben angewendet wird, die darnach eingerichtete 

Vormundschaft ihren Zweck ganz erfüllte. Wirft 

man dagegen 

dasjenige Institut, wodurch alle Schwedische 

Vormundschaft bedingt «st und um welches sich alle 

Vorschriften der V.O. drehen, ccn H a m l l i e n r a t h 
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aus derselben weg, bekümmert sich gar nicht um den 
Geist des Gesetzes, sondern wendet blos die Worte 
desselben an, und erklärt endlich ilberl).wxt das Ge
setz mit den Ansichten der Zeit, so dürfte cS schwerlich 
eine schlechtere Vormundschaft geben als die, welche 
nach der Schwedischen Vormünder'Ordnung consti-
tuirt wird. Denn der Vormund bleibt odne alle 
Aufsicht und Controllc, sobald keine Verwandten vor« 
Händen sind, die es für gut finden sollten, solche zu 
übernehmen, legt auch leine Rechnung ab, weil das 
Gericht nicht befugt ist, solche abzunehmen, den Fall 
ausgenommen, wo es die Stelle des Familienraths 
v'.rtritt; diese aber wieder nie vertreten kann, wenn 
der Familienrat!) überall nicht in der Vormünden 
Ordnung gefunden wird. Wollte die Obrigkeit für 
je'oen Fall selbst dicMchten des Familienraths über
nehmen, so kann ihre Confpetcnz von dem Vormunde 
in Grundlage des Gesetzes bestritten werden. Geht 
sie nach dem Buchstaben der V. O. und bekümmert 
sich um die regulirte Tutel nicht wieder, als wenn sie 
angeregt wird, so nift sie wieder der Vorwurf, daß 
die Tutel nicht im Geiste des Gesetzes rcaulirt ist, und 
der armePupill bleibt dadey ganz derDiecretion des 
Vormundes überlassen, der mit ihm und seinem Ver
mögen machen kann, was er wi l l , wenn sich nicht 
barmherzige Verwandten seiner annehmen, oder es 
der Obrigkeit mal einfällt v^, l.n-li einzuschreiten, 
oder Thatsachen eclatiren, wo sie via juris einzm 
schreiten befugt ist. 



II. 
V e r h ä l t n i s ; 

dieses Gesetzes zu dem übrigen Livlandi-
schen Vormundschafls - Recht. 

§. 13. D a s Gesetz, mit dessen Geiste ich mich bis

her beschäftigt habe, wurde früher in Lirland als das 

in Vormundschafts-Sachen geltende allgemeine und 

Haupgesetz betrachtet. Ich übergehe die Frage, ob 

es zu dem geschriebenen oder ungeschriebenen Previn-

zialrecht zu zählen, als unbedeutend und gleichgültig; 

es genügt mir, daß seine ehemalige Gültigkeit und 

Anwendbarkeit unbestritten ist. Es bat diese letz

tere behauptet, auch nachdem diese Provinz unter 

Russischen Zepter gekommen ist, und ist in der 

bcv der Unterwerfung, mir Vorbehalt dcrMajestats-

lechte, für die Zukunft Abänderungen zu machen, 
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welche das Wohl des Staats erheischt, geschehenen 
Bestätigung der hergebrachten Rechte und Privilegien 
mit begriffen g). Es st al»o blos die Frage zu un
tersuchen : wie verhält sich dasselbe zu dem übrigen 
Livländischen Vormundschaftsrecht. 

Das übrige Livländische Vormundschaftsrecht 
ist entweder ein blos subsidiarisches, als die 
im Römischen und Germanischen Rechte enthaltenen 
Bestimmungen über den Gegenstand, oder ein der 
Schwedischen Vormünder Ordnung, hinsichtl ich 
der verbindenden K r a f t gleichstehendes. 

2) Aus der Polnischen in die Schwedische Periode 
gingen über die angestammten Rechte mit den 
Polnischen Additamenten, und wieder aus der 
Schwedischen in die Russische mit den Schwe
dischen Addiiamenten. Zu diesen Schwedischen 
Additamenten gehört auch unstreitig die Vor« 
mündcr: Ordnung, als ein der damaligen Pro« 
vin; Bioland ausdrücklich zur Nachachtung vor» 
geschriebenes Gesetz. Uebcr diese Dinge ist 
also keln Zweifel. 

§. 14. lieber ersteres genügt der Satz, daß 
die subsidiarische Anwendullg nur überall in so fern 
zulässig sey. als das Römische und GermanischeRccht 
den prinzipalen Quellen nicht widersprechen oder der 
Geist der lc^teren die Nebenanwendung duldet. Hin« 
sichtlich der Schw.düchen Vormünder - Ordnung 
tommt, wie oben gezeigt worden, der Unterschied gar 
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sebr in Betracht, wo sie aus ihren Mitqucllen, dem 
Römische» und Germanischen Rechte, thcils erläutert, 
thcils erweitert werden muß, und wo neben derselben 
diese Rechte zur Hülse anzuwenden sind. 

§. 15. Zu dem letzteren gehören: 1) als 
jus «insulare das Ade ls - und das Bauern? 
Recht; 2) als ju8s'llrtic.'lil2l-e das S t a d t r e c h t ; 
3) als ju5 unive,-«.^ 2) die Gouvernements-
Ve ro rdnung C a t h a r i n a ' s l l . vom 7ten Nov. 
1775; l>) die einzelnen dasVormundschaftswcsen 
betreffenden Ut asen. l̂ ) 

d) Ich will hier einstweilen die Frage, ob die 
Russischen allgemeinen Masen (d. h. die, welche 
sich nicht auf Altrussische Verfassung und Ge
setzgebung beziehen, auch nicht für eine Provinz 
besonders gegeben worden sind) nicht auch schon 
für Livland gelten, wenn sie auch im Lande 
nicht besonders publicirt sind ganz auf sich be
ruhen lassen, und mit der gemeinen Meinung 
annehmen, sie gelten nur unter der Voraus
setzung der besonderen Publicaticn. Ich spi 
also blos von hier publicirtcn Utasen, und sol
chen, die in den publicirten, wegen der Pc;ic. 
hung darauf, notwendig begriffen seyn müssen. 

H. 16. Das Livlandischc ju5 zin^ull,»« und 
P3rtic:ul<,,e würde, ohne Rücksicht auf die Priorität 
oder Posterität, nach bekannten Rechtsprinzipien der 
Schwedischen Vormünder-Ordnung derogiren, wenn 
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es etwas damit in Widerspruch siebendes entbiete. 
Zwar kennen bcyde mehrere Institutionen derScl'wc' 
dischen Vormünder-Ordnung, z. B. den Familien« 
räch, überall nicht, aber sie verwerfen sie auch nicht, 
enthalten auch keine damit incompatible Verfügun-
gen. Das Resultat der Vergleichung dieser thcils 
rohen, thcils kargen Gesetzgebung mit der Schwedi
schen ist, daß die crsterc sich ganz in die letztere ver
liert und füglich darin aufgenommen werden kann, c) 

c) Man vergleiche hier z. B. die in dem Ri t te r 
recht und dem Rigisehen S t a d t recht 
enthaltenen Verfügungen über die Vormund
schaften. 

H. 17. Gleichergestalt würde das allgemeine 
Russisch-Livländischc Recht als ein neueres 
der Schwedischen Vormünder-Ordnung derogiren 
müssen. Ader hier ist noch zuvor die fortdauernde 
verbindende Kraft der Gouvernemen ts -Ver 
ordnung C a t h a r i n a ' s I I . zu erweisen; über die 
in Frage stehenden Utasen ist kein Zweifel. 

Haß die Gouvernements - V e r o r d n u n g 
C a t h a r i n a ' s I I . auch in Livland bis zu der Zeit 
gegolten hat, wo P a u l I . den Livlandcrn, mit eini
gen Ausnahmen, ihre alte Verfassung wieder gab, 
ist bekannt. Aber ist mit Wiederherstellung der qltcn 
Verfassung auch der alte Rechts zustand her
gestellt worden, besonders hinsichtl ich des 
Vormundschaf ts wesens, also mit Untcrdrü, 
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ckung der in der Gouvernements-Verordnung enthal
tenen Bestimmungen über dasVormundschaftswescn, 
die Schwedische Vormünder - Ordnung wieder in 
volle l!) Wirksamkeit getreten? Di<s ist die Frage, 
die hier vor allen Dingen untersucht werden muß. 

M ü t h c l e) sagt von d'n fraglichen in der 
Gouvernements - Verordnung enthaltenen Vorschrif
ten über das Vormundschasswesen: 

„Mi t Aufladung der Statthalterschaft gelten diese 
trefflichen Verordnungen eigentlich nicht mehr, 
sondern es gilt b los obige a l te (Schwedi
sche) Vo rmünder -Ordnung . Indessen heißt 
es auch hier: 5k,n^er ali^niä Iiaeret." 

Die Autorität l ) eines um das hiesige Prooinzialrccht 
so hochverdienten Mannes, dürfte manchen leiten, 
mich leitet blos die eigene ruhige Untersuchung. Das 
Resultat derselben ist: die Gouvernements-Verord
nung gilt in Livland recht eigentl ich noch, in so 
fern ihre Vorschriften nicht mit der aufgehobenen 
Statthalterschaft so zusammen hängen, daß sie 
nur unter Voraussetzung derselben zur Anwendung 
koinmen könnten. 

Es ist eine sehr bekannte Lehre, daß wenn ein 
Verfassungsgesetz zugleich Verfügungen enthalt, 
welche gar nicht durch die Ver fassung be
d ing t s ind, diese fortdauernd gültig bleiben, 
wenn auch hernach die Verfassung aufgehoben 
wnd, u::d folglich die Dispositionen, welche sich auf 
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die aufgehobene Verfassung beziehen, wegfallen müs
sen, es scn denn, daß das Gesetz in seinem gan
zen Umfange aufgehoben worden. Nun aber fin
det sich in der llkase Pau l s I., wodurch Livland 
seine alte Verfassung mit geringer Ausnahme wieder 
erhielt, keine Spur von Aufhebung der Gouverne
ments-Verordnung zugleich; das Gesetz behielt also 
für Livland fortdauernde verbindende Kraft, und 
wurden blos diejenigen Verfügungen außer Wirksam« 
keit gesetzt, welche mit der wiederhergestellten alten 
Verfassung incompa:ive! waren. Mehrcres, was in 
der^ouv.'incrmcnts Verordnung über das Vormund» 
schaftswesen enthalten ist, wird ja ohnehin durch ein« 
zclnc, unstreitig Livland verbindende, Utaftn be
stätigt. 

<.!) Ich setze hier cinweilcn voraus, daß die Schwe
dische Vormünder Ordnung durch die Russische 
nicht außer Kraft gesetzt worden. 

0) I n der ü iv l ind ischen Rechtsgeschichte. 

1) Ich trete wohl M u t Hein nicht zu nahe, wem» 

ich ihn so verstehe, als rede er von der völlig 

wieder aufgelebten Kraft der Schwedischen 

Vormünder-Ordnung, und von der Notwen

digkeit dieses Wiederauflebens. Das ,̂ < <>>. 

pergliqui^ !ian'>l- bricht sl5 nnlt.eilig auf 

d»e Praxis; er will sagen: eigentlich müßte 

jetzt die Schwedische Vormund 

a l le in wieder gelten, aber man hat sich nun 
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einmal an die Gouvernements »Verordnung ge
wöhnt und behandelt darnach zum Tbcil das 
Vormundschaftswesen, obgleich sie nickt mehr 
als gültig angesehen wird. So ist es auch 
würtlich. 

tz. 18. Die Gouvernements-Verordnung —dies 
wahre Meisterstück eines Verfassungsqcsetzcs — ban
delt zwar nur in dem sechzehnten Hauptstück 
von dem adlichen Vormundschaf tsamt und 
seiner P f l i ch t , und in dem cln und zwanzig» 
st c n Hauptstück vom S tad twa i scnge r i ch t und 
dessen Pf l i ch t — von jedem besonders — und 
unterscheidet also Vormundschaft des Adels und des 
Stadtbürgcrs, und scheint daher hinsichtlich der darin 
enthaltenen Vorschriften über das Vormundschafts« 
Wesen, nicht als lex un iv^a l is betrachtet werden zu 
können, da einmal der Bauer schon nach besonderen 
geschlichen Bestimmungen beunbeilt wird, und zwey-
tens noch ausier dem Stadtbürgcr eine große Menge 
zum bürgerlichen Stande gehöriger Personen vorban
den ,st, die mit dem Städtischen Wesen nichts zu 
schassen haben. Für diese letzteren scheint es also 
ganz nach ju5 anti^uum, d. h. nach der Schwedischen 
Vormünder» Ordnung gehen zu müssen. Mein wenn 
erwogen wird: i ) daß die individuelle .̂'age des 
Staats eine solche Clasnfica.lion erforderte, die in 
der scheinbaren Panicularität schlechterdings die 
Universalität ausspricht, und 2) daß hicrnächst die 
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vorbi ld l ichen Vorschr i f ten , welche die Gouv.» 
Verordnung da §. 222 folg. und hier §. 305 folg. 
gicbt, und welche in ihren Grundprinzipien die ncm» 
lichcn Nnd, von allgemeiner und gleicher Einrichtung 
des Vormundschaftswesens im ganzen Russischen 
Reiche ausgehen, so wird man um so eher versucht, 
das Gesetz für ein allgemein verbindliches, und auch 
für solche Vormundschaften, auf die es sich nicht na-
mcntlich bezieht, geltendes zu erklaren, als die Ein
heit, welche die Gouvernements-Verordnung im Rus
sischen Reiche für alle Gegenstände, über welche sie 
verfügte, hervorzubringen trachtete, nichts fremdar
tiges leidet; wie denn auch nach der damaligen Lage 
des Staats in den Dispositionen über das Vormund-
schafswcsen wirklich auch alles enthalten ist, und wer 
nicht mit j>i5 Zjnxulgre versehen ist, dreist entweder 
zum Adel oder zum Stadtischen Bürger gerechnet 
werden kann. 

Lassen wir indeßdieGouvernements Verordnung 
nur blos für die Gegenstande, worüber sie namentlich 
disronire, gelten, so würde sie doch nach der obigen 
Erörterung noch unstreitig aültige Kraft in Livland 
haben: 1) für alle Vormundschaften des Adels, 2) 
für die Vormundschaften des Stadtbürgcrs. Für 
alle übrigen Vormundschaften, die nicht ju^iliZulgr«? 
aufweisen können, wornach sie zu beunheilcn, wollen 
wir die Schwedische Vormünder-Ordnung denn gel
ten lassen. 
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Nun bliebe noch die Frage übrig, nach welchem 
dieser beydcn Gesetze die Vormundschaften solcher 
Personen zu Veurtheilen, die zwar nicht vom Adel 
sind, aber doch wcaen der Rangklasse, worin sie 
stehen, dem ältesten Russischen Adel gesetzlich gleich 
zu achten sind? 

I ch sollte denken, doch wohl nach der Gouverne
ments - Verordnung. Und damit wäre denn auch zu
gleich die Frage entschieden, nach welchen von den 
bcyden Gesetzen das Vormundschaftswcsen bcy der 
Kaiserlichen Universität zu Dorpat zu betreiben, 
welche außer der persönlichen Gerichtsbarkeit über 
ihre Glieder auch zugleich die bcy solchen verfallenden 
Vormundschaften nach den Statuten zu besorgen bat. 

§. 19. Es sollen jetzt die allgemeine Grundsatze 
der Gouvernements'Verordnung über das Vormund« 
schaftswesen unter einzelnen Nummern vorgetragen 
werden, und da sich nicht behaupten laßt, die Schwe
dische Vormünder» Ordnung ftp ausdrücklich oder 
stillschweigend abgeschafft worden, sondern müsse 
blos den Verfügungen der Gouvernements'Verord
nung weichen, so soll zugleich bemerkt werden, wo die 
Schwedische Vormünder-Ordnung außer Wirksam
keit gesetzt ist, und wosienochmitderGouvernemtNts-
Verordnung ;'.:sammcn bestehen kann. 

I. DicGouvcrncwenls-Vrrordnung kennt keinen 
Familienrat!) als Zwifchcnbebörde, sondern sie laßt 
das ganze Vormundschaftswcsen auf die Thatigkcif 
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des Vormundes und der obrigkeitlichen Behörde, 
welcher die Vormundschaft unterworfen ist, beruhen. 
Sie schafft zwar nirgends den Familienrach der 
Schwedischen Vormünder-Ord»ung ab — eine solche 
das Recht einer einzelnen Provinz angehende Dispo« 
sition, tonnte auch nach der Natur des Gesetzes nicht 
darin aufgenommen werden — aber dessen Bcybe-
haltung scheint doch mit ihren Verfügungen über das 
Vormundschaftswescn darum ganz incompativel zu 
scvn, weil sie alles für den Familienrath nach dem 
Schwedcnrecht gehörige, z. B. Rechnungs-Ablegung, 
nähere Aufsicht und Controlle, an die Obrigkeit 
verweiset. 

Indeß dürfte sich doch die Zusammen-Anwendung 
der 3 chwedischen Vormünder-Ordnung und de^Rus-
sischen Gouvernements-Verordnung in Livland auf 
folgende Weise vcrtheidigen lassen: i ) der Familien
rath ist weder den Worten noch dem Geiste der Gou
vernements < Verordnung zuwider. 2) Er ist ein trcf-
liches Mittel, den Vormund zu controlliren und die 
Obrigkeit von allem in Kenntniß zu setzen; alle solche 
Mittel müssen aber der Gouvernements-Verordnung 
willkommen seyn, indem sie da, wo sie die Vormund
schaften der Obrigkeit unterwirft, solche zugleich 
sireng auffordert, auf alles ein wachsames Auge zu 
haben, damit der 5'upill weder rücksichtlich seiner 
Person, noch seines Vermögens gefährdet werde. 3) 
Wenn man den Familienrach einschiebt, braucht man 
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ihn nur in nähere Verbindung mit der Obrigkeit 
zu bringen, als er in der Schwedischen Vormünder, 
Ordnung gebracht ist; es würde nicht genügen, daß 
von dem Vormunde blos die Rechnungen dem Fami« 
lienrathe abgelegt, von ihm monirt und bcy ihm ju, 
siifizirt würden, sondern auch die Obrigkeit müßte 
dabey concurrircn; diese könnte auch nur allein die 
Dechargc crcheilen. 

Es ist jedoch zu crwäaen, datz ben Befolgung 
anderer Vorschriften, welche die Gouv.-Verordnung 
enthält, und welche weiter uitten vorkommen werden, 
Mißverhältnisse entstehen müssen, und ich würde da
her das Schwedische Institut des Familienraths, so 
sehr ich auch dafür eingenommen bin, für aufgehoben 
und abgeschafft erklären. 

I I . Die Gouvernements-Verordnung kennt keine 
tutelam Ie^l!ilnc,m, sie kennt blos ein? von den El
tern angeordnete Tutel, in deren Ermangelung die 
von der Obrigteit bestellte eintritt (Gouv. -Vcr< 
ordn. §. 215 u. 299). Der Obrigkeit bleibt es bey 
ihrer Anordnung der Vormundschaft ganz überlassen, 
ob sie Blutsfrcunde des Pupillen oder andere -ur 
Tutel berufen will, wenn sie nur rechtschaffene Per
sonen von suter Aufführung zu Vormündern ernennt. 

Dadurch ist nun offenbar alles, was in d.r 

Schwedischen Vormünder-Ordnung über die nnola 

Iegnim2 vorkommt, für abrogirt zu achten. Denn 



hier sind bevde Gesetze incompatibel und «uß daher 

das ältere dem neueren weichen. 

Aufrecht erhalten bleiben dabey die inderSchwe, 
dischen Vormünder-Ordnung enthaltenen Vorschrif, 
ten über die v»m den Eltern angeordnete Tutel, weil 
der Wille der Eltern vor allem entscheidet, und das 
Russische Recht scheint darauf ein noch größeres Ge
wicht zu legen als das Schwedische. Aber da die 
Gouvernements «Verordnung die leguime Tutel über» 
all stillschweigend verwirft, so kann weder vrn va:cr-
licher noch mütterlicher Tutel des Schwedenrechts 
mehr die Rede ftvn. da bevde Tutclcn zu der l< 
m» gehören. I n Äisebung der Wittwen ist das um 
so gewisser, als sich nach der deutlichen Vorschrift der 
Gouo. Verordn. die Obcrvormundscha^tlicheBelwrde 
derselben eben so gut als der Pupillen selbst annch, 
mcn soll, die Wittwe also ganz klar wie eine Person 
behandelt wird, die nicht für sich selbst gehörig sorgen, 
am wenigsten daher die Fürsorge für andere über« 
nehmen kann. Ucbriaens gebt die Gouv.-Verordn. 
mit der Schwed. Vormünder-Ordnung von demsel
ben Satze aus, ncmllch daß Tutel eintreten müsse, so 
bald nur einer dcr Eitern wegfällt; es ist blos der 
Unterschied, daß nach der Schwedischen Vormünder» 
Ordnung diese.Tutel von Rechtswegen dem überlc» 
bcndcn der Eltern zustcht, nach dcr v«el weiseren Vor
schrift der Gouvcrn. Verordnung es aber ganz der 
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Obrigkeit überlassen bleibt, ob er sie haben ftll 

oder nicht. 

I I I . Die Gouv. < Ve ro rdnung erlaubt der 
Obrigkeit mebrere Vormünder zu ernennen, wo sie es 
nöthig findet. Es scheint sogar nach derselben, als 
müsse die Obrigkeit in der Regel einen doppelten Vor< 
mund ernennen, einen sür die Person und einen für 
das Vermögen des Pupillen (Gouv.» Vero rdn . 
§. 215, Nr. g u. 4 und §. 299, Nr. 3 u. 4). Hier 
würden also beyde Gesehe zusammen stimmen. 

IV. Die G o u v . - V e r o r d n . verbietet §. 214 

und 298 der competentcn Obrigkeit, sich aus eigener 

Bewegung in die Vormundschaft zu mischen, und ent« 

ferne also die Obrigkeit noch mehr von von der I n i , 

Nation der Pormundsclaft, als die Schwedische 

Vormünder - Ordnung 5). Die Obrigkeit muß durch 

die Wittwe, Blutsfreunde des Pupillen, den Paro-

chial-Geistlichen u. s. w. oder gar höheren Orts dazu 

erst angeregt werden. 

Wenn auf der einen Seite die Obrigkeit durch 

die geschehene Bevormundung, welche hier nur allein 

von den Eltern ausgeben kann, ganz von aller Coi» 

currcn; ausgeschlossen ist, und sich nicht eher in die 

Vormundschaft einmischen darf, als bis der iutor 

5U5s)t»<̂ l>z wird, so bat sie dagegen den größten 

Spielraum, wenn die Bestellung der Vormünder von 

ihr ausgeht. Alle zur Slchcrstcllung der Person und 



s Vermögens des Pupillen dienliche Mittel siehe» 
ihr:u Gebote. 

Mit der Schwedischen Vormünder-Ordnung, 
welche der Obrigkeit bey allen Tutelen die Einmi
schung ohne Unterschied gestaltet, ist in dieser Hin
sicht die Gouvcrn.-Verordn. durchaus incvmpatibel. 
Die Gouvern.-Verordn. geht mehr von dem Nomil 
schen Prinzip aus, denn sie setzt die Eltern als Herren 
ihrer Kinder, die daher auch unabhängig über deren 
Tutel verfügen mögen; die Schwedische Vormünder« 
Ordnung dagegen hat das Prinzip der Völker der 
neueren Geschichte sich mehr zu eigen gemacht' nach 
n' icher der Obrigkeit in alle und jede Tutelcn ohne 
Unterschied Einsicht gestattet wird, x) 

V. Wenn die Obrigkeit Vormünder ernennt, so 
soll sie selbige anhalten, in Gegenwart des Gerichts-
Secretairs und zwever Zeugen ein umständliches 
Invcntarium von der Verlassenschaft aufzunehmen. 
Es sollen von diesem Inventarium zwey gleichlauten
de Copien, mit Unterschrift (Skrepa) der Vormünder, 
des Secretairs und der Zeugen, angefertigt werden, 
wovon die eine der Obrigkeit, die andere aber den 
Vormündern ausgeliefert wird. (Gou v.-V erordn. 
§. 215, Nr. 5 und §. 299, Nr. 5.) 

Demnächst soll die Obrigkeit den Vormündern 

die vorbildliche Instruction ertheilen, welche die 

Gouv.-Verordn. §. 222 u. 309 vorschreibt, wozu sie 
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nach Gutbefinden, mit Hinsicht auf das Bcdürfniß 
der Pupillen. Zusätze machen kann. 

Da das Gesetz blos von der tmelg dan vI spricht, 
so ist klar, daß die Obrigkeit bey der von den Eltern 
angeordn.tcn Tutel weder ;ur Inventur des Pupillen-
Vermögens, noch zur Ertheilung einer Instruction 
an den Vormund befugt ist. Denn diese geht ihr a 
s»ii(^i überall nichts an; sie kann ihr nur 2 po5te-
riori angehen, wenn sie aufgefordert wird, sich darin 
zu mischen, weil der Vormund dem ihm gesetzten 
Vertrauen der Eltern nicht entsprach. 

Was also die Schwedische Vormünder-Ordnung 
der Obrigkeit generell und ohne die Tutelen zu unter
scheiden, hinsichtlich der Inventur, des Pupillen-
Vermögens u. s. f., vorschreibt, würde durch die 
Gouv.-Verordn., hinsichtlich der von den Eltern an-
geordneten Tutel, als aufgehoben zu betrachten seyn. li) 

V I . Die von der Obrigkeit ernannten Vormün
der stehen fortdauernd unter ihrer genauesten Coi:-
trolle, müssen in allen wichtigen Angelegenheiten erst 
Instruction von der Obrigkeit einholen, müssen über 
die jährliche Einnahme und Ausgabe des Mündels 
genaue Bücher führen, und sind nicht blos zur jähr
lichen, sondern auch zur endlichen Rechnungsablcqung 
bey Beendigung der Tutel der Obrigkeit verpflichtet. 
(Gouv.« Verordn. §. 215, Nr. 7, 8, 9 u. 10, 
§. 222. Nr. 4 , 13 u. 14, §. 299, Nr. 7, 3 u. 9, 
§. 305, Nr. 4, lZ u. 14.) 



Da alle diese Verfügungen mit der Schwedischen 
Vormünder-Ordnung incompatibel sind, so muß sie 
auch dadurch yuagcl pl»55uz concernemez als aufge- ' 
Hoden detrachtet werden. Wegen dieser und der in 
der vorigen Nummer angegebenen Verordnungen ist 
auch von mir angenommen worden, daß der Fami
lienrat» dadurch als aufgehoben zu betrachten ftp. 

Und gewiß, wenn das Vormundschaftswesen ohne 
eine Zwischenbebördc, mieden Familienrat!), allein 
von der Obrigkeit controllirt werden soll, s» sind diese 
Russischen Verordnungen die zweckmäßigsten, welche 
sich denken lassen. Der Vormund wird durch die 
Obrigkeit in seinem ordentlichen und gewöhn
lichen Wirkungskreise auch im geringsten nicht be
schränkt, nur für außerordent l iche und un
gewöhnliche Handlungen ist er an ihrer Einwilli
gung gebunden. Zwar zahlt die Gouv.' Verordnung 
die Fälle teinesweges auf, in welchen der Vormund 
um Einwilligung bitten soll, allein es erbellct aus 
allen, besonders aus den verbindlichen Instructionen, 
daß es nicht die Absicht des Gesetzgebers war, den 
Wirkungskreis des Vormundes zu beengen, und so 
dürfte denn das so vollkommen in der Gouv.-Verordn. 
vorgeschriebene nähere Verhältniß der Obrigkeit zu 
der Vormundschaft für dieselbe immer zuträglicher 
sevn, als der so unvollkommen in der Schwedischen 
Vormüi.der: Ordnung constimine Familienrach, für 
welchen ich mich, unter der Voraussetzung, daß er 
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vollkommen organisirt sty, oben so warm interessirt 
habe, weil mich die eigene Erfahrung vondemNutzen 
dieses Instituts überzeugt hat. — Wir werden noch 
weiter unten sehen, wie die Russische Gesetzgebung 
durch die Ernennung eines Curators neben den Vor» 
mund bemüht gewesen ist, den Pupillen zu decken. 

V l I . Die Gouv . -Vero rdn . enthält §. 216 u. 
H. )oi Vorschriften darüber, welche Subjecte nicht zu 
Vormündern von der Obrigkeit ernannt werden sollen. 
Ueber die Unfähigkeit zur Vormundschaft überhaupt 
bestimmt sie nichts. Sie enthält daher auch keine 
Beschränkungen hinsichtlich der testamentarischen Tu
tel, sondern diese mögen die Eltern übertragen wem 
sie wollen. Compatibel sind die Vorschriften der 
Schwedischen Vormünder'Ordnung über die Ansäs
sigkeit und übrigen Eigenschaften der Vormünder 
mit dem Russischen Recht wohl hinsichtlich der dati-
ven, nicht aber hinsichtlich der testamentarischen Tu
tel. Sie erscheinen aber doch quch nach der Gouv.-
Verordn. als abgeschafft, indem es nach derem Geiste 
«ehr auf die notorisch guten Eigenschaften des Vor
mundes als auf sein Vermögen und seine Ansässig, 
keit ankommt. Indeß finde ich gegen die Zusammen-
Anwendung bey der dativen Tutel nichts zu erinnern, 

ß) So wird die Gouv.-Verordn. auch in den I n» 
stitutionen des Russischen Rechts, 
Th. 1, §. 250, erklärt, und ich darf daher wohl 
nicht den Vorwurf fürchten, eine eigene gemüth-

7 



liche Erklärung in das Gesetz hineingetragen 
zu haben. 

K) Es folgt hieraus von selbst, daß die Vorschriften 
der Schwed. Vormünder »Ordnung, daß einem 
Pupillen,dessen testamentarischen Vormundedie 
Rechnunqsaolegunq von den E'tern ist erlassen 
worden oder der ohnedem keine jährliche Rech
nung abgelegt hat, nichts sinken und brennen 
solle, nicht auf den Livlandischcn tutor t« ta -
mental is angewendet werden kann. Denn 
da er nach der der Schwedischen Vormünder-
Ordnung derogirendcn Gouv.-Verordn. überall 
leine jährliche Rechnung abzulegen braucht, so 
können ihn auch die Nachtbeile nicht treffen, 
welche di? Schwedische Vormünder »Ordnung 
auf die Unterlassung dieser Pflicht oder dieBe-
freyung davon durch die Eltern setzt. Aber 
auch den tutor llgnvus können sie nicht treffen, 
da die Rechnungsabnahme Pflicht der Obrigkeit 
ist. man wollte denn annehmen, daß die in der 
Schwedischen Vormünder-Ordnung bestimmte 
Poen die säumige Obrigkeit treffe. — Eben so 
klar ist, daß was die Schwedische Vormünder-
Ordnung über die Remotion des die Inventur 
des Pupillen - Vermögens vernachlässigenden 
Vormundes als suspect vorschreibt, gleichfalls 
nicht mehr zur Anwendung kommen kann, weil 
jetzt die Inventur Pflicht der Obrigkeit ist. 
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§. 20. Dies wären etwa die ftauvtbessimmun-
gen der Gouv.-Vcrordn. über die Tutel. Die gar 
.qroße Vers^iedc-lhcit zwischen ihr u::d der Schwedi
schen Vormünder - Ordnung, selbst in den Grundprin
zipien der Tu:cl, wird n»an schon bem.rtt haben, und 
daß, wenn nicht arge Verwirrung einstehen soll, die 
Zusammen « Anwendung unterbleiben muß. Noch 
klarer wird die Behauptung, wenn man die Verglci-
chung im Detail v.rfolgen und zum Beyspiel zusam
men stellen will, was beude Gesetze über die Vcr-
Pfändung und Veräußerung des Pupillen-Vermögens 
verordnen. Dann kommt man aber wieder auf die 
Frage zurück: geht es in Livland nach der Gouv.-
Verordn. oder nach der Vormünder-Ordnung, wo
von oben die Rede in theoretischer Hinsicht war, und 
hlcr zum Schluß in practischer sevn soll. So viel 
ich dieLivlandische Gerichtspraxis beobachten können, 
geht es in Vormundschaftssachen nach einer W i l l ' 
kühr aus bepden Gesetzen — der Schwedischen Vor
münder - Ordnung und der Russischen Gouv.'Verordn. 
Die Willtuhr hebt an von dem Müthelsch.n Lehrsatz: 
„zemper »liquid n»«ret", d. b. von der Gouv.» 
Verordn., an die man lange g<nöhnt war, und endigt 
in der Schwedischen Vormund.-r - Ordnung. Aber 
die Willtühr schadet gar sehr, weil sich die Rechts
verhältnisse dabcy gar nicht bestimmen lassen. Haben 
die Vormünder etwas versehen, so finden sie bald in 
der Russischen Gouv.-Verordn., bald in der Schwed. 
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Vormünder »Ordnung, wie es die Umstände mit sich 
bringen, einen Schlupfwinkel; gleichergestalt findet 
ihn darin die Obrigkeit, die.sich Fehler in der Bestel
lung der Vormünder, den Einrichtungen der Tutel, 
der Aufsicht u. s.f. zu Schulden kommen lassen. Gut 
dürfte es daher seyn, die strenge Beobachtung des 
«inen oder des anderen Gesetzes vorzuschreiben. 

§. 2 l . Soll 
! ) die Schwedische V o r m ü n d e r - O r d n u n g 

die Norm für das Vormundschaftwesen in Livland 
abgeben, so dürfte es nöthig seyn, sie nicht nach 
den Worten, sondern nach dem oben entwickelten 
Geiste derselben anzuwenden und allenthalben ein« 
zuschalten, was durch, auch Livland verbindende 
Ukasen vorgeschrieben worden ist. Die Zusammen-
Anwendung macht sich hier recht gut: man braucht 
nur dasjenige, was der Russischen Vsrmundschast 
eigenthümlich ist und wovon jede Hieher gehörige 
Ulas ausgehen mußte, zur Seite zu legen. 

Wil l man vagen 
2) die Gouv . -Verordn . zur Richtschnur nehmen, 

so muß vor all.n Dingen die Zusammen-Anwcn< 
düng der damit, wie ich gezeigt habe, durchaus 
incompatiblen Schwedischen Vormünder, Ordnung 
ganz cesfiren. Hicrnächst ist zu untersuchen, welche 
Veränderungen die Grundprinzipien der Gouv.-
Verordn. durch die neuere Gesetzgebung erlitten 
haben. Solcher Veränderungen scheinen mir 
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mehrere und höchst bedeutende eingetreten zu seyn. 
Nur auf eine will ich hier aufmerksam machen. 
Nach der Gouv. «Verordn. ist, wie ich oben aus
führlich gezeigt habe, die vonden Eltern, als Herren 
ihrer Kinder, angeordnete Vormundschaft von allen 
Einfluß der Obrigkeit frep, so lange sich der Vor» 
muiid nichts gesetzwidriges zu Schulden kommen 
läßt, auch fallen für ihn alle sonst zum Besten des 
Pupillen angeordnete Sicherheit - Maaßregeln 
weg. Nach den neueren Gesetzen aber, wovon ich 
hier nur die Meinung des Reichsrath vom 27sten 
April 1815 und vom 24sten Oktober »815 anführen 
will, scheint eine gleiche Verpflichtung und AbhHn-
hängigkeit von der Obrigkeit für alle Vormünder 
ohne Unterschied angenommen werden zu müssen; 
wenigstens würde ich darnach kein Bedenken tra
gen , den von de« Eltern angeordneten Vormund 
auf gleichem Fuße wie die übrigen Vormünder zu 
behandeln. 

§. 22. Ich komme jetzt zu den Hieher gehörigen 
Ukasen. Ich zähle dahin: 
1) die Ukasen vom 2isien Dec. 1741 , vom 

!5 ten I u n . 1761 und vom 22sten Dec. 
1785, durch welche vorgeschrieben worden ist: 
«. daß der Pupill. wenn er das «4te Jahr (alter 
Termin der Mündigkeit) erreicht hat, befugt 
seyn soll, sich einen Curator anzunehmen, 

b. Daß die Tutel zwar nur bis zum zurückFelHi^v 
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ten i7ten Lebensjahre dauren, kein Minderjäh
riger aber befugt seyn soll, vor völlig zurückge, 
legten 2isten Lebensjahre, ohne Einwilligung 
seines Vormundes und C u r a l o r s von 
seinem unbeweglichen Vermögen zu verkaufen 
oder zu verpfänden. 

Verstehe ich die erste Verfügung recht, so hat dle 
»eise Russische Gesetzgebung den mangelnden Fami
lienrats hier auf eine höchst zweckmäßige Wcise er
setzen wollen. Denn der Eurator tann keine andere 
Absicht haben, als den Pupillen gegen Unbilden des 
Vormundes zr schützen und die Vormundschaft in 
der Nähe zu controlliren. Zu einer Einmischung in 
die Vormundschaft oder gar zu einer Coadministra-
tion dürfte er nicht befugt «mn. Da das Gesetz 
keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Arten 
der Tutel macht, so muß der Eurator auch bey der 
von den Eltern angeordneten Vormundschaft vor
kommen können. 

Die zwevte Verfügung habe ich nach einer, von 
einem der Sache vollkommen kundigen Manne, ge-
machten Übersetzung des Utases von 2 2sten 
Dec. 1785 gegeben. I n den I n s t i t u t i o n e n 
des Russischen Rechts. §.296, heißt es blos: 
„ohne E i n w i l l i g u n g des C u r a t o r s " i). I r re 
ich nicht, so dauert in Grundlage des Gesetzes nach 
zurückgclegtem i?ten Jahre die Vormundschaft fort, 
jedoch nur m so fern es der Verpfandung und Ver-
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äußcrung des Pur!"»'" ^ - - ' ' . ' , ' ä ^ j l t , und ba te 
sich der Puvil l ftübcr oder ^ / t t . r al'.ßer seinem ^or-
mund einen Curator angenommen, so coneu'.v! -n 
b^pde, der Vormund und dctCurator, wenn er ci..as 
von seinen Immobilien verpfänden oder verau5 n 
wil l , lc) 

Dabey dürfte gefragt werden können ^ ob denn 
auch der Curaror nicht während der ciaentlici-.en 
Dauer der Tutel bcy tzllen wichtigen, die Vormund» 
schnft betreffenden, G.'schäi'ten zugezogen ir de« 
müsse. Ich sollte es fast glauben, weil dav .setz 
dem Pupillen erlaubt hat, ihn durchgchends zu seinem 
Schutz anzunehmen. Er möchtedann auch wohl bcy der 
jährlichen Rechnungsabnahme u.s.f. zuzuziehen sepn. 

i ) Der Unterschied ist von großer Bedeutung, 
Denn hiernach würde angenommen werden 
müssen, der bisherige Vormund verändere sich 
,1, cin'n Cursor mit zn^ckgelegtem i>?tcn !?e» 
bcnsjabre. oder es müsse ein besonderer Curator 
bestellt werden, der von dem Pupille» angenom
mene Curntor falle aber entweder mit dem 
zurückgelegt.n ^ len Jahre von selbst weg, oder 
brauche d»ch nicht ^.y der Verpfändung und 
Veräußerung des Pupillen « Verm^ens zugc? 
zogen werden. Ich glaubte keine von diesen 
Vorstellungen annehmen zu können, weil das Gc-
setz ausdlüctilch von der erforderlichem. Einwi l ' 
ligung des Vormundes und Curalors spricht. 



K) Od außer der Ein.'villlgUlls de» Vormundes 

und Curatore noch llecretum lie alienan^c» er̂  

»'orc.rlich ftp. wird mcht gesagt. Ich glaube 

nicht, weil was von dem 6ecreta 60 sliengn-

6o in der Russischen Gesetzgebung vorkommt, 

sich nur aus die eigentliche Dauer der Vor 

mundschaft bezieht. 

§. 23. Femer 
2) diellkasen vom z i s te«März , 7 9 3 , 1 ^ ' « 

Sept . 1798, 24sten A p r i l , 8 ^ 2 , 2)sten 
M a y 1804 und zistenAugust 1316, durch 
welche in Verbindung mit der G 0 uv. - Ver 0 rdn. 
§. 215 und §. 299, für Lwland wenigstens zwev 
Prinzipien Feststehen: 1) daß weder bewegliches 
noch unbewegliches Pupillen ̂ Vermögen ohne <le» 
cretum cle »Iiennn<l'> verpfändet oder verkauft 
werden kann, mit alleiniger Ausnahme solcher 
Sachen, welche sich nicht erhalten lassen, und in 

Ansehung welche auch schon die gemeinen Rechte 
eine Ausnahme von der Regel gestatten. 2) Daß 
keine vormundschaftliche Behörde für sich allein das 

llficll'tlin, <l? glienÄnäo ertheilcn kann, sondern 

zur Enhcilung desselben erst bcym d i r i g i renden 

Sena t unterlegt werden muß. 

Das letztere Prinzip muß um so mehr für Liv' 

land gelten, als, wenn auch die alte Verfassung unter 

Paul l . wieder hergestellt worden ist, es doch in 

neueren nach der Gouv.'Verordn. erschienenen und 
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von der Verfassung ganz unabhängigen G:setzen aus
gesprochen worden ist. Durch einen neueren, von 
der hiesigen Gouvernements - Regierung publicirten 
Utas vom zisten May a. c. ist die Sache vollends 
außer allen Zweifel geseht worden. I) 

!) I n Grundlage dieses Utases erscheint es mir 
wenigstens auch im mindesten nicht zweifelhaft, 
daß alle, nach Emanation desjenigen Utas, der 
die Untcrlegung beym dirigircndcn Senat vor
schreibt, mit dloßcm richterlichen decretc» äs 
ali^ngndo geschehene Veräußerungen von Pu
pillen-Gütern als ungültig zu betrachten sind, 
selbst dann, wenn sie von dem Pater des unbe
weglichen Pupillen verpfändet sein, sollten. Die 
Obrigkeit sowohl als die Vormünder werden 
sich dabcr sehr in Acht zu nehmen haben. 

§. 24. Weiter 
)) die Utasen vom ?osten Dec. 179b, vom 

Dec. 1797 und vom 2?sten J a n . 1804, 
über die beym Aufhören der Vormundschaft abzu
legenden General-Rechnungen und deren Prüfung, 
desgleichen über die gegen die Vormünder zu ver
hängende Untersuchung, wenn -, daß sie 
durch Nachlasset».!! oder gar durch Vorsatz den 
Pupillen in Suaden gebracht halv 

Diese Gesetze erscheinen in der 5l. 1 um 
so viel wichtiger, als das sonst im Civilverfahrc» zu 
dehandclndc 5ul!ic-ium lulelao darnach sogleich in 
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eine förmliche offizielle Untersuchung übergeht, wem« 
sich nt»^l'^"':,lii, oder gar <̂ o!l!5 dcSVorl.inndes ent, 
deckt. Dem bisherigen Pupillen ist durch diese weise 
Vorschrift unstreitig mehr geholfen, als durch das 
bisherige blcs bürgerliche Verfahren, in welchem es 
ihm allein oblag, den Vormund der Nachlässigkeit 
oder des Betrugs zu bczüchtlgen. 

tz. 25. Endlich 
4) die Ntasen vom zosien I u l . 1762 und 

zosten Dec. 1796, wodurch, wenn die Vor-
mimder bcy einem Neck:östreit ihrer ^flcgbcfohle« 
nen etwas verabsäumt haben, diesen erlaubt wird, 
wenn sie sich im Nci^e befinden, binnen zwey 
Jahren, und wenn sie sich im Auslande aushalten, 
binnen drcy Jahren, nach erlangter Volljährigkeit 
de« Rechtsstreit wieder aufzunehmen. 

Ob der Pupill auch außergerichtliche Versäu-
mungcn des Vormundes binnen der gesetzten Frist 
nachzuholen befugt scy, ist eine Frage, die ich um so 
lieber auf sich beruhen lasse, als das Gesetz ganz klar 
blos von gerichtlichen und prozessualischen spricht. 

§. 25. Andere Ntasen, welche das Detail der . 
Vormundschaft betreffen, so wie die Ulasen vom 
M a i 1304. Äccemb. i « « 7 vom 25stc,t 
Febr. , 4ten August und 2zsten Oct. l 8 l 6 , 
über das Vcrhältniß der Eltern zu dem Vermögen 
der Kinder (welche letzteren, wenn sie im Auslande 
bekannt wären, den Fremden wahre Achtung gegen 



die Russische Gesetzgebung einflößen würden), «igen 
hier um so lieber ganz übergangen bleiben, als die 
Absicht dieser Schritt nur überall auf die Haupt, 
puncte und die generelle Darstellung des Zustande« 
der Dinge gerichtet war, wobei) ich das in der Vor-
rede gesagte nicht aus den Augon zu verlieren bitten 
muß. Eine ins Detail gehende historisch-dogmatische 
Entwickelung des Rutsch:» '̂ ormundschaftswesens 
dürfte auch für Livland eine sehr verdienstliche Ar-
beit seyn. 
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